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REPUBLIK ÖSTERREICH 

BUNDESKANZLERAMT 

A-1014 Wien, Ballhausplatz 2 
Tel (0222) 531 15/0 

Fernschreib-Nr. 1370-900 
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den �:�:�����:�:�t�h�:h�f - --4l ;/ Af1 &'" 
alle Bundesministerien c4! li/v/� � 
das Sekretariat von Herrn Vizekanzler Dr . BUSEK 
das Sekretariat von Herrn Bundesminister WE I S S  
das Sekretariat von Frau Bundesministerin DOHNAL 
das Sekretariat von Herrn Staatssekretär Dr . DITZ 
alle Sektionen des Bundeskanzleramtes 
den österreichis chen Gewerks chaftsbund 
die Gewerkschaft Öffentlicher Dienst 
den Verhandlungsaus s chuß der Gewerks chaften des öffentlichen 

Dienstes 

Prasser 2 5 6 0  

Betrifft; Besoldungreform-Gesetz 1 9 9 3  - Entwurf; 
Ergänzung "Militäris cher Dienst " ( "  M- Schema " )  

Das Bundeskanzleramt übermittelt in Ergänzung des Entwurfes eines 

Besoldungsreform-Gesetzes 1 9 9 3  in der Anlage den Entwurf einer 

Neuregelung des Dienst- und Besoldungsrechts der BELufsof f i z iere 

und Beamten der Al lgemeinen Verwaltung und in handwerkl icher 

Verwendung in Unterof fiziers funktion ( "M-Schema " ) sowie den 

Entwurf von Erläuterungen hiezu und ersucht um Abgabe einer 

Stellungnahme bi s 

21. Dezember 1993 

in zweifacher Ausfertigung . Sollte bis zum angegebenen Termin 

keine Stel lungnahme einlangen , darf eine Zustimmung zum 

vorliegenden Entwurf angenommen werden . 
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Dem Präs idium des Nationalrates werden 2 5  Aus fertigungen dieses 

Entwurfes sowie des Entwurfes der Erläuterungen hiezu 

übermittelt . Die begutachtenden Stel len werden ersucht , 

2 5  Aus fertigungen ihrer allfäl ligen Stel lungnahme dem Präs idium 

des Nationalrates zuzuleiten und das Bunde s kanz leramt hievon in 

Kenntnis zu setzen . 

Für 
der 

I IA- I 0 7 2  

3 0 . November 19 9 3  
Für den Bundeskanz ler: 

BACHMAYER 

.. 
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BESOLDUNGSREFORM "M-Schema " 

GESETZENTWURF 

Bundesgesetz , 

3 0 . 11 . 19 9 3  

mit dem das Beamten-Dienstrechtsgesetz 19 7 9  und 

das Gehaltsgesetz 19 5 6  geändert werden 

Der Nationalrat hat beschlossen: 

Artikel I 

Änderung des BpG 197 9 

Das BDG 1 9 7 9 ,  BGB I . Nr . 3 3 3, zuletzt geändert durch das 

Bundesgesetz BGBI . Nr . . . .  /1 9 9 3, wird wie folgt geändert : 

1 .  Im Besonderen Teil treten an die Stelle des 

4 .  Abs chnittes folgende Bestimmungen : 

" 3 .  Abs chnitt 

MILITÄR ISCHER DIENST 

Einteilung 

§ 1 4 6 . ( 1 )  Der Mi litäris che Dienst umfaßt als 

Militärpersonen 

1 .  die Berufsmilitärpersonen in den Verwendungsgruppen 

M BO 1, M BO 2 ,  M BUO 1 und M BUO 2 sowie 

2 .  die Militärpersonen auf Zeit in den Verwendungs gruppen 

M ZO 1, M ZO 2, M ZUO 1 ,  M ZUO 2 und M Z Ch . 
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( 2 )  In  den Verwendungs gruppen M BO 1 bis M BUO 2 und 

M ZO 1 bis M ZUG 2 s ind neben der Grundlaufbahn folgende 

Funktionsgruppen für hervorgehobene Verwendungen vorgesehen : 

in den verwendungs gruppen 

M BO 1 und M ZO 1 
M BO 2 und M ZO 2 
M BUO 1 und M ZUG 1 
M BUO 2 und M ZUG 2 

die Funktionsgruppen 

1 bis 9 
1 a  bis 9 
1 bis 7 
1 und 2 

Ernennungserfordernis se und 

Def init ivstellungserfordernis se 

Verwendungen 

§ 147 . ( 1 ) Die besonderen Ernennungserforderni s s e  der 

Anlage 1 enthalten neben sonstigen Erfordernis sen die 

Richtverwendungen für die Grundlaufbahnen und Funktionsgruppen der 

einzelnen Verwendungsgruppen .  

( 2 )  Die Arbeitsplätze der Militärpersonen s ind auf Grund 

einer Arbeitsplatzbewertung und unter Bedachtnahme auf die 

Richtverwendungen einer Verwendungsgruppe und innerhalb dieser der 

Grundl�ufbahn oder einer Funktionsgruppe zuzuordnen . 

Arbeit�platzbewertung und Z uordnung obliegen dem Bunde s kanz ler im 

Einvernehmen mit dem Bundesminister für Landesverteidigung . 

( 3 )  Bei der Arbeitsplatzbewertung und Z uordnung s ind 

insbesondere mit dem Arbeitsplatz verbundene Anforderungen an das 

Wis sen , die für die Umsetzung des Wissens erforderli che 

Denkleistung und die Verantwortung zu berücks i chtigen . Im 

einzelnen s ind zu bewerten : 

1 .  der Wert des Wis sens nach den Anforderungen 

I IA- 4 9 4  

a )  an die durch Ausbildung oder Erfahrung erworbenen 

Kenntni s s e , Fähigkeiten und Fertigkeiten sowie an deren 

Tiefe und Breite , 
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b )  an die Fäh igkeit , begrenzte , gleichartige , 

unters chiedliche oder komplexe Aufgabengebiete 

durchzuführen , zu überwachen , zu integrieren oder zu 

koordinieren , und 

c )  an die Kontakt- und Kommunikationsfähigkeit sowie an 

Führungsqualität und Verhandlungsges chick , 

2 .  die Denkleistung nach dem Umfang des Rahmens ,  in dem Z iele 

mehr oder weniger genau vorgegeben s ind , sowie nach der 

Anforderung , Wis sen bei der Erfüllung von wiederkehrenden 

bis neuartigen Aufgaben umzusetzen , 

3 .  die Verantwortung nach dem Grad der B indung an Ges etze , 

Verordnungen und Dienstanwei sungen sowie nach der Höhe 

und dem Einfluß auf Budgetmittel oder meßbare 

Richtgrößen . 

( 4 )  Eine Zuordnung nach den Ahs . 2 und 3 kann nur in eine 

Verwendungsgruppe und innerhalb dieser in die Grundlaufbahn 

oder eine Funktionsgruppe erfolgen , wenn im Stel lenplan für 

eine entsprechende Planstelle vorgesorgt ist . 

( 5 )  Sol len durch eine geplante Organisationsmaßnahme die 

für die Z uordnung eines Arbeitsplatzes maßgebenden 

Anforderungen verändert werden oder haben s i ch die 

Anforderungen des Arbeitsplatzes in einer für seine Zuordnung 

maßgebenden Weise geändert , s ind 

1 .  der betreffende Arbeitsplatz und 

2 .  alle anderen von dieser Organisationsmaßnahme 

betroffenen Arbeitsplätze 

gemäß Ahs . 2 bis 4 neuerlich zu bewerten und zuzuordnen . Der 

Bundesminister für Landesverteidigung hat den Bunde s kanzler von 

einem solchen Anlaßfall unverzüglich in Kenntnis zu setzen und 

ihm die erforderlichen Unterlagen zu übermitteln . 

Verwendungszeiten und Grundausbildungen 

§ 148. ( 1) Die in der Anlage 1 vorges chriebene Zeit einer 

verwendung in einer bestimmten Verwendungsgruppe gilt auch dann 

I IA-4 9 4  
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a l s  erbracht , wenn s ie die Militärperson nach Vol lendung des 

1 8 . Lebens j ahres zurückgelegt hat : 

1 .  in einer gleichwertigen oder höheren Verwendung 

( Einstufung und Tätigkeit ) in einer anderen 

Besoldungsgruppe oder 

2 .  in einer gleichwertigen oder höheren Verwendung 

( Einstu fung und Tätigkeit ) in einem Entlohnungs s chema 

nach dem vertragsbedienstetengesetz 1 9 4 8 . 

( 2 )  Dabei entsprechen 

1 .  die Verwendungsgruppe H 1 der Verwendungsgruppe M BO 1 ,  

2 .  die Verwendungsgruppe H 2 der Verwendungsgruppe M BO 2 ,  

3 .  die Verwendungsgruppe C und die Entlohnungsgruppe c der 

Verwendungsgruppe M BUO 1 ,  

4 .  die Verwendungsgruppe D und die Entlohnungsgruppe d der 

Verwendungsgruppe M BUO 2 ,  

5 .  die Verwendungsgruppe P 1 und die Entlohnungsgruppe p 1 

der Verwendungsgruppe M BUO 1 ,  

6 .  die Verwendungsgruppen P 2 und P 3 sowie die 

Entlohnungsgruppen p 2 und p 3 der Verwendungsgruppe 

M BUO 2 .  

( 3 )  Die Abs . 1 und 2 sind auch auf die Zeiten anzuwenden , 

in denen die Militärpe.son zwar nicht die verlangte Einstu fung 

aufgewiesen hat , wohl aber ständig mit den Aufgaben eines 

Arbeitsplatzes betraut war , die dieser Einstufung entsprechen . 

( 4 )  Grundausbildungen für die Verwendungs gruppen H 1 ,  H 2 ,  

C - Dienst in Unteroffiziers funktion oder D - Dienst in 

Unteroffiziers funktion , die vor dem . . . . . . . . . . . .  erfolgreich 

abgelegt worden s ind , sind einer Grundausbildung für die gemäß 

Abs . 2 vergleichbare Verwendungsgruppe der 

Berufsmilitärpersonen gleichzuhalten . 

( 5 )  Die Grundausbildung für die Verwendungsgruppe M BO 1 

und die Generalstabsausbildung s ind nach Maßgabe des 

diens t lichen Bedarfes an solchen Berufsmil itärpersonen 
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abzuhalten . Die Z ulas sung zur Generalstabsau sbildung , zur 

Truppenof f i ziersausbildung sowie zu den Grundausbildungen für 

die Verwendungsgruppen M BUO 1 und M BUO 2 ist so zu gestalten , 

daß dem § 4 Abs . 3 Rechnung getragen wird . 

( 6 )  I nwieweit die Ernennung auf eine höhere Planstel le 

einer Verwendungsgruppe der Militärpersonen vom Nachwei s  des 

erfolgreichen Abschlus ses einer weiteren Ausbildung abhängig 

i st , bestimmt auf Grund der dienst l ichen Erfordernisse der 

Bundesminister für Landesverteidigung . 

Auflösung des Dienstverhältnis se s  

§ 149. [Frage der unmittelbaren Auflösung durch Verlust 

der österreichischen Staatsbürgerschaft bleibt der Endredaktion 

zum Entwurf "EWR-Dienstrechtsanpassungsgesetz" vorbehalten.] 

Dienstverhältnis der Berufsmilitärpersonen 

§ 1 50 . Die § §  1 0  bis 1 2  s ind auf Berufsmilitärpersonen mit 

der Maßgabe anzuwenden , daß 

1. die Z eit des Präsenzdienstes sowie Zeiten in einem 

Dienstverhältnis als Militärperson auf Z eit in die 

provisoriscte Dienstzeit einzurechnen s ind und 

2 .  im § 1 2  Abs . 4 an die Stelle von zwei Jahren drei Jahre 

treten . 

Dienstverhältnis als 

Militärperson auf Zeit 

§ 151. ( 1 )  Militärpersonen auf Zeit stehen in einem 

zeitlich begrenzten öffentlich-rechtl ichen Dienstverhältnis in 

der Dauer von drei Jahren . Die § §  1 3 ,  15 und 16 s ind nicht 

anzuwenden . § 14 ist aus s chließlich im Falle eines 

Dienstunfalles oder einer Berufskrankheit anzuwenden . 
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( 2 )  Das Dienstverhältnis endet 

1 .  aus den im § 2 0  Abs . 1 Z 1 und 3 bis 7 angeführten Gründen 

oder 

2 .  durch Ablauf der Bestellungsdauer. E ine zweimal ige 

weiterbestel lung in der Dauer von j ewei l s  drei Jahren bis 

zur Gesamtdauer des Dienstverhältni s ses von neun Jahren 

ist zuläs s ig . 

( 3 )  Unbes chadet des Abs . 2 endet das Dienstverhältnis 

1 .  spätestens mit Ablauf des Jahres , in dem die Militärpers on 

auf Z eit das 4 0 . Lebens j ahr vol lendet oder 

2 .  durch die Übernahme in ein vertragli ches Dienstverhältnis 

z um Bund . 

( 4 )  Das Dienstverhältnis der Militärperson auf Zeit kann von 

der Dienstbehörde mit Bes cheid gekündigt werden . Kündigungsgründe 

s ind : 

1 .  auf Grund militärärztlichen Gutachtens festgestel lter 

Mangel der körperlichen oder geistigen E ignung , 

2 .  unbefriedigender Arbeitserfolg , 

3 .  pflichtwidriges Verhalten , 

4 .  Bedarf smangel .  

( 5 )  Die KUndigungsfrist hat mit lrJlauf e ines Kalendermonates 

zu enden und beträgt nach einer Dauer des Dienstverhältnis ses von 

weniger a l s  zwei Jahren einen Monat , von zwei Jahren zwei Monate 

und von vier Jahren drei Monate . Der Dauer des Dienstverhältni s ses 

ist die Dauer des Präsenzdienstes zuzurechnen . Die § §  10  bis 1 2  

s ind auf Militärpersonen auf Zeit nicht anzuwenden . 

( 6 )  Wird eine Mil itärperson auf Zeit unmittelbar auf e ine 

Planstelle einer Verwendungsgruppe ernannt , die nicht für 

Militärpersonen auf Zeit vorgesehen ist , so tritt dadurch keine 

Beendigung , sondern eine Änderung ihres Dienstverhältni s s e s  a l s  

Beamter ein . 
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( 7 )  Militärpersonen auf Zeit , die nach Ablauf der z u läs s igen 

Gesamtdauer des Dienstverhältnis s es oder wegen eines im Dienst 

erlittenen Unfalles aus dem Dienstverhältnis aus scheiden , s ind in 

den ersten vier Jahren nach Beendigung des Dienstverhältnis ses im 

Falle der Bewerbung um eine Planstelle einer Verwendungsgruppe , 

die nicht für Militärpersonen auf Z eit vorges ehen i s t , 

vorzugsweise zu berücks ichtigen , wenn s ie für die angestrebte 

Planstelle gleich geeignet s ind wie die übrigen Bewerber . 

(8) Durch Verordnung der Bundesregierung kann bestimmt 

werden , daß auf bestimmte Planstellen der Bundesverwaltung nur 

Personen ernannt werden dürfen , auf die Abs . 7 zutri f ft . 

Amtstitel und Verwendungsbezeichnungen für 

Berufsmilitärpersonen 

§ 151a . ( 1 )  Für die Berufsmilitärpersonen s ind folgende 

Amtstitel vorgesehen : 

in der in der ab der sonstige Amtstitel 
Verwen- Funk- Gehalts- Voraus-
dungs- tions- stufe set zungen 
grugpe gruppe 

M BO 1 Oberleutnant 

5 Hauptmann 

1 0  Ma j or 
1 9 
2 bis 7 8 

1 1 2  Oberstleutnant 
2 und 3 1 1  
4 bis 7 1 0  

1 15 Oberst 
2 und 3 1 4  
4 1 3  
5 bis 7 1 2  

3 18 Abteilungs- Brigadier 
leiter in 
der Z entral-
stelle 
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4 1 7  
5 1 6  
6 und 7 15 

9 General 

M BO 2 Leutnant 

6 Oberleutnant 
la bis 9 5 

l a  8 Hauptmann 
Ib bis 9 7 

la 15 Ma j or 
Ib 1 4  
2 1 2  
3 1 1  
4 bis 9 1 0  

2 1 8  Oberstleutnant 
3 1 6  
4 und 5 1 4  
6 bis 9 1 3  

5 1 8  Oberst 
6 1 7  
7 1 6  
8 und 9 15 

9 1 8  Brigadier 

M BUO 1 Stabswacht-
mei ster 

1 2  Obers tabs -
1 1 0  wachtmei ster 
2 9 
3 bis 7 8 

1 7  O f f i z iers-
1 15 stel lvertreter 
2 1 3  
3 und 4 1 2  
5 bis 7 1 1  

3 und 4 15 viz e  leutnant 
5 bis 7 1 4  

M BUO 2 Wachtmeister 
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acht Jahre Oberwachtmeister 
in den Ver-
wendungsgrup-
pen M BUO 2 
oder M ZUG 2 

positiver Ab­
s chluß der 
Grundausbil­
dung für die 
Verwendungs­
gruppe M BUO 1 

( 2 )  Den im Abs . 1 für die Verwendungsgruppe M BO 1 

vorgesehenen Amtstiteln ( außer Brigadier und General ) ist j e  nach 

Verwendung die Bezeichnung ' des Generalstabsdienstes ' ,  ' des 

Intendanzdienstes ' ,  ' des höheren militärtechnis chen Dienstes ' 

oder ' des höheren militärfachlichen Dienstes ' hinzuzufügen . 

( 3 )  Für die als Mil itärärzte , Militärapotheker oder 

Militärtierärzte verwendeten Berufsoffiziere s ind Amtstitel 

vorgesehen , die s i ch aus dem im Abs . 1 angeführten Amtstitel und 

- an Stelle des im Abs. 2 angeführten Bestandteiles dies e s  

Amtstitels - aus dem Zusatz ' . . .  arzt ' ,  ' . . .  apotheker ' oder 

, . . .  veterinär ' zusammensetzen . Für an Krankenanstalten 

verwendete Mi litärärzte ist , wenn sie als Leiter einer 

Krankenabteilung im S inne des § 1 8  Abs . 6 des Ärztegesetzes 1 9 8 4  

verwendet werden , die Verwendungsbezeichnung ' Prim�rarzt d . ' 

( unter HinzufUgung der Bezeichnung der Krankenanstalt ) , wenn s ie 

a l s  Leiter einer Krankenanstalt verwendet werden , die 

Verwendungsbezeichnung ' Ärztlicher Leiter d . ' ( unter Hinzufügung 

der Bezeichnung der Krankenanstalt ) vorgesehen . 

( 4 )  Berufsmilitärpersonen der Verwendungsgruppe M BUO 2 

haben nach einer im mi litäris chen Dienst tatsächlich 

zurückgelegten Dienstzeit von 3 0  Jahren abweichend vom Abs . 1 den 

Amtstitel ' Stabswachtmeister ' zu führen . 

( 5 )  Für die als Militärseelsorger verwendeten 

Berufsmilitärpersonen s ind abweichend vom Abs . 1 folgende 

Amtst itel vorgesehen : 

I IA-4 9 4  
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in ·den sonstige Voraus setzung Amtstitel 
Gehaltsstufen 

1 bis 4 Militärkaplan 

5 bis 7 Militärkurat 

8 und 9 Militäroberkurat 

1 0  und 1 1  römis ch-kathol i s cher 
Militärsee l sorger 

Militärsuperior 

1 0  und 1 1  

1 2  bis 1 9  

evangelis cher 
Militärseelsorger 

Generalvikar des 
Militärbis chofs 

Leiter der Evangeli­
schen Militärsuper­
intendentur 

Mil itärober­
pfarrer 
M i litärdekan 

Militärgeneral­
vikar 

Militär superin­
tendent 

( 6 )  Berufsmilitärpersonen haben während der 

Truppenoffiziersau sbildung an der Theres ianis chen Militärakademie 

die Verwendungsbezeichnung ' Fähnrich ' zu führen . 

( 7 )  Für Beruf smi litärpersonen s ind folgende 

Verwendungsbezeichnungen vorgesehen : 

1 .  ' Korps kommandant ' für die Sektions leiter im 

Bundesministerium für Landesverteidigung , den Kommandanten 

der Landesverteidigungsakademie , den Stel lvertreter des 

Generaltruppeninspektors und die Korps kommandanten , 

2 .  ' Divis ionär ' für den Adj utanten des Bundespräs identen , den 

Chef des Kabinetts des Bundesministers für 

Landesverteidigung , die Leiter von Gruppen im 

Bundesministerium für Landesverteidigung , den Leiter des 

Amtes für Wehrtechnik , den Leiter des Heeres-Bau- und 

Vermes sungsamtes , den Leiter des Heeres-Materialamte s , den 

Leiter des Heeres-Nachrichtenamtes , den Leiter des 

Abwehramtes , den Leiter des Heeres-Datenverarbeitungsamtes , 

den Kommandanten der Theres iani s chen M i l itärakademie , die 

Divis ionskommandanten , die Stellvertreter der 

Korps kommandanten und die Militärkommandanten. 
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(8) Militärpersonen , die gemäß den § §  1 bis 1b des 

Bundesverfa s s ungsgesetzes Uber die Entsendung österreichischer 

Einheiten zur Hilfeleistung in das Aus l and , BGBl.Nr . 1 7 3 / 1 9 6 5 , 

entsendet s ind und in einer Funktion verwendet werden , die im 

Rahmen dieses Aus landseinsatzes nach der internationalen Übung die 

FUhrung eines höheren Amtstitels erfordert , kann fUr die Dauer 

dieser Verwendung der entsprechende , in ihrer Verwendungsgruppe 

vorgesehene höhere Amtstitel verliehen werden . 

Beruf smilitärpersonen der Verwendungsgruppe M BO 1 kann aus diesem 

Anlaß die Verwendungsbezeichnung ' Generalmajor'  verliehen werden . 

( 9 )  Soweit in dienst- oder besoldungsrecht li chen Vors chriften 

Rechts folgen an die Innehabung bestimmter Amtstitel geknUpft 

werden , ist bei den in Abs . 7 angefUhrten Beruf smilitärperson von 

j enem Amtstitel aus zugehen , der ihnen auf Grund ihrer 

dienstrechtlichen Stellung im Inland gebUhrt hätte . 

( 1 0 )  Abs . 8 erster und dritter Satz ist auf 

Beruf smil itärpersonen der Verwendungsgruppe M BO 1 ,  die im Aus land 

a l s  Militärattache verwendet werden , anzuwenden . 

Arntstitel und Verwendungsbezeichnungen fUr 

Mil itärpersonen auf Zeit 

§ 151b. ( 1 )  FUr Mil itärpersonen auf Z eit s ind folgende 

Amtstitel vorgesehen : 

in der in der ab der sonstige Amtstitel 
Verwen- Funk- Gehalts- Voraus-
dungs- tions- stufe setzungen 
gruppe gruppe 

M ZO 1 Oberleutnant 

5 Hauptmann 

1 0  Maj or 
1 9 
2 bis 7 8 
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1 1 2  Oberstleutnant 
2 und 3 1 1  
4 bis 7 1 0  

5 bis 7 1 2  Oberst 

M Z O  2 Leutnant 

6 Oberleutnant 
1a bis 9 5 

1a 8 Hauptmann 
1b bis 9 7 

2 1 2  Maj or 
3 1 1  
4 bis 9 1 0  

M ZUO 1 Stabswacht-
mei s ter 

1 2  Obers tabs-
1 1 0  wachtmeister 
2 9 
3 bis 7 8 

3 und 4 1 2  Offiziers-
5 bis 7 1 1  stel lvertreter 

M ZUO 2 Wachtmei ster 

6 acht Jahre Oberwachtmei ster 
in den Ver-
wendungsgrup-
pen M BUO 2 
oder M ZUO 2 

pos itiver Ab-
s chluß der 
Grundausbil-
dung für die 
Verwendungs-
gruppe M BUO 1 

M Z Ch Gefreiter 

2 ein Jahr in Korporal 
der Verwen-
dungsgruppe 
M Z Ch 
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pos itiver 
Abs chluß des 
I .  und I I . 
Abs chnittes 
der Grundaus­
bildung für 
die Verwen­
dungsgruppe 
M BUQ 2 

fünf Jahre Z ugsführer 
in der Verwen­
dungsgruppe 
M Z eh 

( 2 )  § 1 5 1a Abs . 6 und 7 ist anzuwenden . 

Z eit lich begrenzte Funktionen 

§ 151c . ( 1 )  Die Planstel len der Funktionsgruppen 6 bis 9 der 

Verwendungs gruppe M BQ 1 oder M ZQ 1 s ind durch befristete 

Ernennung für einen j eweils fünf Jahre nicht übersteigenden 

Zeitraum zu bes etzen . 

( 2 )  Nach einer befristeten Ernennung s ind neuerliche 

befristete Ernennungen ( Weiterbestel lungen ) zuläs s ig . § 1 7 , § 1 8  

Abs . 1 ,  2 und 4 und § 1 9  des Aus s chreibungsgesetzes 1 9 8 9 , BGBl . 

Nr. 8 5 , s ind auf die Inhaber dieser Planstel len anzuwenden . "  

2 .  ( Verfassungsbestimrnung ) Dem § 1 5 1a wird folgender Abs . 3 

angefügt : 

" ( 3 )  (Verfassungsbestimrnung ) Die Mitglieder der aufgrund 

dieser Bestimmungen einzurichtenden Weiterbestellungskornrnis s ion 

s ind in Ausübung dieses Amtes selbständig und unabhängig . "  

3 .  Dem § 1 5 1a werden die folgenden Abs . 4 und 5 angefügt : 

" ( 4 )  Endet der Zeitraum der befristeten Ernennung ohne 

Weiterbestel lung und verbleibt die Berufsmilitärperson im 

Dienststand , so ist s ie auf eine andere Planstel l e  zu ernennen. Die 

Ernennung bedarf der schrift lichen Zustimmung der 

Beru f smilitärperson , wenn s ie in eine niedrigere Verwendungs- oder 

Funktionsgruppe erfolgen sol l ,  als 
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1. j ene , der die Verwendung zuzuordnen ist , die die 

Beru f smilitärperson unmittelbar vor Ausübung dieser 

zeitlich begrenzten Funktion erfolgreich ausgeübt hat , oder 

2. die Funktionsgruppe 4 der Verwendungs gruppe M BO 1 oder 

M ZO 1. 

( 5 )  Unterbleibt eine Ernennung nach Abs. 4 ,  so ist die 

Beru f smilitärperson kraft Gesetzes auf eine P lanstel l e  j ener 

Verwendungs- und Funktionsgruppe übergeleitet , die s i ch aus Abs. 4 

Z I ergibt , mindestens aber auf eine Planstelle der 

Funktionsgruppe 4 der Verwendungs gruppe M BO 1 oder M ZO 1 . "  

4 .  Nach § 1 5 1a wird folgender § 1 5 1b s amt Übers chrift 

eingefügt : 

"Dis ziplinarrecht 

§ 151d . Die § §  9 1  bis 1 3 5  s ind auf die dem Anwendungsbereich 

des Heeresdi s z iplinargesetzes 1 9 85 unterliegenden Militärpersonen 

nicht anzuwenden. " 

5. Nach § 2 4 6  wird eingefügt : 

" 3a. Unterabs chnitt 

MILITÄRISCHER DIENST 

Z eitlicher Geltungsbereich 

§ 246a. Ernennungen in die Besoldungsgruppe ' Mi l itäris cher 

Dienst ' s ind zuläs s ig :  

1 .  in die Verwendungsgruppen .... für Beamte 

frühestens mit ............ 1 9 9. ,  

2 .  in die Verwendungs gruppen .... für Beamte .... 

frühestens mit ............ 1 9 9. , 

3. in die Verwendungs gruppen . . • .  für Beamte .... 

frühestens mit ............ 1 9 9. ,  

4. in die Verwendungs gruppen .... für Beamte .... 

frühestens mit . . . . • . . . . . . .  1 9 9  .. " 
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6 .  Nach § 2 65 wird eingefügt : 

" 9. Unterabschnitt 

BERUFSOFFIZIERE 

Einteilung 

§ 2 6 5a .  Für die Berufsoffiziere s ind die 

Verwendungsgruppen H 1 und H 2 vorgesehen . 

Ernennung und Betrauung mit e iner Funktion 

§ 2 65b . ( 1 )  Ernennungen von 

1 .  Beruf soffizieren . . .  in die Verwendungsgruppen 

nach dem . . . . . . . . . . . . . . . .  , 

2 .  Beruf soffizieren . . .  in die Verwendungsgruppen 

nach dem . . . . . . . . . . . . . . . .  , 

3 .  Berufsoffiz ieren . . .  in die Verwendungsgruppen 

nach dem . . . . . . . . . . . . . . . .  , 

4. Berufsoffiz ieren . . .  in die Verwendungsgruppen 

nach dem . . . . . . . . . . . . . . .  . 

s ind nur mehr zuläs s ig ,  wenn diese Beamten einer der im § 2 6 6  

angeführten Verwendungsgruppen angehören . 

( 2 )  § 1 4 8  Abs . 5 ist mit der Maßgabe anzuwenden , daß 

1 .  der Verwendungsgruppe M BO 1 die Verwendungsgruppe H 1 ,  

2 .  der Verwendungsgruppe M BUO 1 die Verwendungsgruppen C 

bzw . P 1 und die Entlohnungsgruppen c bzw . p 1 ,  

3 .  der Verwendungsgruppe M BUO 2 die Verwendungsgruppen D 

bzw . P 2 und P 3 und die Entlohnungsgruppen d bzw . p 2 

und p 3 

entsprechen . 

Überleitung in andere Verwendungsgruppen 

§ 2 65 c . ( 1 )  Ein Beamter des Dienststandes , der der 

Verwendungsgruppe H 1 ,  H 2 ,  C - Dienst in 

IIA-494 
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Unteroffiziersfunktion , D - Dienst in Unteroffiziersfunktion 

oder P 1 bis P 3 - Dienst in Unteroffiziersf unktion angehört , 

kann durch s chriftliche Erklärung s eine Oberleitung in den 

Dienst a l s  Beruf smilitärperson und damit in die 

verwendungs gruppe M BO 1 ,  M BO 2 ,  M BUO 1 oder M BUO 2 bewirken . 

( 2 )  E ine Oberleitung nach Ahs. 1 ist nur bei j enem Beamten 

zuläs s ig ,  des sen Tätigkeit einern militärischen Arbeitsplatz 

zuzuordnen ist . 

( 3 )  Gibt ein Beamter , der bereits unbefristet mit einer 

vorn § 1 5 2 c  Abs . 1 erfaßten Funktionen betraut ist , eine 

Erklärung nach Abs . 1 ab , so gilt er mit dem Tag der 

Wirksamkeit der Oberleitung für einen Z eitraum von fünf Jahren 

a l s  mit dieser Funktion befristet betraut . 

( 4 )  Die Überleitung wird mit dem Termin wirksam , der s i ch 

aus der Anwendung des § 2 4 6a ergibt , wenn der Beamte die 

Erklärung nicht später als zwölf Monate nach dem betreffenden 

Tag abgibt . Wird diese Erklärung später abgegeben ,  so wird die 

Überleitung mit dem auf die Abgabe der Erklärung folgenden 

Monatsersten wirksam .  

( 5 )  Erfü l lt der Beamte die Ernen.�ungserfordern i s s e  und -

wenn sein Dienstverhältnis bereits definitiv geworden ist - die 

Definitivstel lungserfordernisse erst nach dem Tag , der s i ch aus 

§ 2 4 6a ergibt , so wird die Oberleitung abweichend vorn Ahs . 4 

frühestens mit dem auf die Erfül lung dieser Ernennungs- und 

Def initivstel lungserfordernis se folgenden Monatsersten wirksam. 

( 6 )  Der Beamte wird nach den Ahs . 1 bis 5 auf e ine 

Planstelle j ener Verwendungsgruppe der Besoldungs gruppe 

' Militärpersonen ' übergeleitet , die seiner Verwendung 

entspricht , wenn er hiefür auch die sonstigen Ernennungs- und 

Definitivste l lungserfordernis se erfü l lt . Für die Oberleitung 

ist j ene Verwendung maßgebend , mit der der Beamte am Tag der 

Wirksamkeit dieser Überleitung dauernd betraut ist . 
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( 7 )  Beamte 

1 .  der Verwendungs gruppe P 1 - Dienst in 

Unteroffiziersfunktion werden in die Verwendungsgruppe 

M BUO 1 ,  

2 .  der Verwendungsgruppen P 2 und P 3 - Dienst in 

Unteroffiziers funktion werden in die Verwendungsgruppe 

M BUO 2 

übergeleitet. 

( 8 )  I st eine Verwendungs zeit in einer bestimmten 

Verwendungsgruppe Ernennungs- oder 

Definitivstel lungserfordernis oder Teil eines solchen 

Erfordernis ses , so ist § 1 4 8  anzuwenden . 

( 9 )  Der erfolgreiche Abs chluß einer Grundausbildung , der 

Abs chluß einer bestimmten Schulausbildung und die Erlernung 

eines eins chlägigen Lehrberufes gelten nach den neuen 

Rechtsvorschriften für die Verwendung als erfü l lt , mit der der 

Beamte am Tag der Überleitung dauernd betraut war , wenn der 

Beamte diese Ernennungs- oder Definitivstel lungserfordernis se 

nach den vor der Überleitung geltenden Bestimmungen für die 

bisherige Verwendungsgruppe erfüllt hat , der diese Verwendung 

zuzuordnen war . 

Ausbildung 

§ 2 65d .  ( 1 )  Die Grundausbildung für die Verwendungsgruppe 

H 1 und die General stabsausbildung s ind nach Maßgabe des 

dienstlichen Bedarfes an solchen Berufsoffizieren abzuhalten . 

Die Z ulas sung zur Generalstabsausbildung sowie zur 

Truppenoffiziersausbildung ist so zu gestalten , daß dem § 4 

Abs . 3 Rechnung getragen wird . 

( 2 )  I nwieweit die Ernennung auf eine höhere P lanstel l e  

einer Verwendungsgruppe der Berufsoffiziere und der 

zeitverpflichteten Soldaten vom Nachweis des erfolgrei chen 

Abs chlus ses einer weiteren Ausbildung abhängig ist , bestimmt 
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auf Grund der dienstlichen Erfordernis se der zuständige 

Bundesminis ter . 

Dienstverhäl tnis der Berufsoffiziere 

§ 2 65e .  Die § §  1 0  bis 1 2  s ind auf Berufsoffiziere mit der 

Maßgabe anzuwenden , daß 

1 .  die Z eit des Präsenzdienstes in die provisoris che 

Dienstzeit einzurechnen ist und 

2 .  im § 1 2  Abs . 4 an die Stelle von zwei Jahren drei Jahre 

treten . 

Amtstitel und Verwendungsbezeichnungen für 

Berufsoffiz iere 

§ 265f . ( 1 )  Für die Berufsoffiziere s ind folgende 

Arntstitel vorgesehen : 

in der Ver­
wendungs­
gruppe 

H 1 

H 2 

I IA- 4 9 4  

in der Dienst­
klas se 

I I I  
IV 

V 
VI 
VI I 
VI I I  
IX 

II I 

I I I  

I I I  

sonstige Voraus­
setzung 

während der Aus­
bildung an der 
Theresianis chen 
Hi litärakademie 

Arntstitel 

Oberleutnant 
Hauptmann 
Ma j or 
Oberst leutnant 
Obe:r:st 
Brigadier 
General 

Fähnrich 

nach dem erfolg- Leutnant 
reichen Abs chluß 
der Grundausbil-
dung für die Ver­
wendungsgruppe H 2 

nach drei Jahren , Oberleutnant 
in denen der 
Amtstitel ' Leut-
nant ' geführt 
wurde 
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IV, V 

V 

VI 
VI I 
VI I I  
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nach fünf Jahren , Hauptmann 
in denen der 
Amtstitel ' Ober-
leutnant ' geführt 
wurde 

Hauptmann 

nach erfolgrei- Ma j or 
ehern Abs chluß 
der Ausbildung 
für den Stabsof-
fizier oder in 
der Verwendung 
als Mus ikoffizier 

Oberstleutnant 
Oberst 
Brigadier 

( 2 )  Den im Abs . 1 für die Dienstklas se I I I  bis V I I  der 

Verwendungsgruppe H 1 vorgesehenen Amtstiteln ist j e  nach 

Verwendung hinzuzufügen : ' des General stabsdienstes ' , ' des 

I ntendanzdienstes ' ,  ' des höheren militärtechnischen Dienstes ' oder 

' des höheren militärfachlichen Dienstes ' .  

( 3 )  I n  der Dienstklas se VI I I  s ind folgende 

Verwendungsbezeichnungen vorgesehen : 

1 .  ' Korpskommandant ' für den Generaltruppeninspektor , die 

Sektions leiter im Bundesministerium für Landesverteidigung , 

den Kommandanten der Landesverteidigungsakademie , den 
. 

_�tel lvertreter des Generaltruppeninspektorb und die 

Korpskommandanten , 

2 .  ' Divi s ionär ' für den Adj utanten des Bundespräs identen , den 

Chef des Kabinetts des Bundesministers für 

Landesverteidigung , die Leiter von Gruppen im 

Bundesministerium für Landesverteidigung , den Leiter des 

Amtes für Wehrtechnik, den Leiter des Heeres -Bau- und 

Vermes sungsamtes , den Leiter des Heeres-Material amtes , den 

Leiter des Heeres-Nachrichtenamtes , den Leiter des 

Abwehramtes , den Leiter des Heeres-Datenverarbeitungsamtes , 

den Kommandanten der Theresianis chen Militärakademie ,  die 

Divi s ionskommandanten , die Stellvertreter der 

Korpskommandanten und die Militärkommandanten . 
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( 4 )  Für die a l s  Militärseelsorger verwendeten Beru f s o f f iz iere 

s ind abweichend vom Abs. 1 folgende Amtstitel vorge sehen : 

in der 
Dienstklas se 

I I I  

IV 

V 

V I  

V I  

V I I  

sonstige Voraus setzung 

römisch-katholischer 
Militärseel sorger 

evangelischer 
Militärseel sorger 

Generalvikar des 
Militärbischof s  

Leiter der Evangeli­
s chen Militärsuper­
intendentur 

Amt stitel 

Militärkaplan 

Militärkurat 

Militäroberkurat 

Militärsuperior 

Mil itärober­
pfarrer 

M i litärdekan 

Militärgeneral­
vikar 

Militärsuperin­
tendent 

( 5 )  Für die als Militärärzte , Militärapotheker oder 

Militärtierärzte verwendeten Beruf soffiziere s ind Amt stitel 

vorgesehen , die sich aus dem im Abs. 1 angeführten Amtstitel und 

- an Stel l e  des im Abs. 2 angeführten Bestandtei les dieses 

Amtstitels - aus dem Zu satz ' ... arzt ' , ' ... apotheker ' oder ' 

. . .  veterinär ' zusammensetzen . Für an Krankenanstalten verwendete 

Militärärzte ist , wenn sie als Leiter einer Krankenabteilung im 

Sinne des § 1 8  Abs. 6 des Ärztegesetzes 1 9 8 4  verwendet werden , die 

Verwendungsbezeichnung ' Primararzt d. ' ( unter Hinzufügung der 

Bezeichnung der Krankenanstalt ) ,  wenn s ie a l s  Leiter einer 

Krankenans talt verwendet werden , die Verwendungsbezeichnung 

' Ärztlicher Leiter d. ' ( unter Hinzufügung der Bezeichnung der 

Krankenanstalt ) vorgesehen. Für den mit der Führung der 

militärmediz inis chen Agenden im Bundesministerium für 

Landesverteidigung betrauten Mil itärarzt ist in der 

Dienstklasse VI I I  die Verwendungsbezeichnung ' Divis ionär ' 

vorgesehen. 
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( 6 )  § 1 4 4  Abs . 3 zweiter und dritter Satz ist auf 

Beruf sof f i z iere anzuwenden . 

( 7 )  Berufsoffizieren , die gemäß den § §  1 bis 1b des 

Bundesverfassungsgesetzes über die Entsendung österreichis cher 

Einheiten zur Hilfeleistung in das Ausland , BGBI . Nr .  1 7 3 / 1 9 6 5 , 

entsendet s ind und in einer Funktion verwendet werden , die im 

Rahmen dieses Aus landseinsatzes nach der internationalen Übung 

die Führung eines höheren Amtstitel s  erfordert , kann für die 

Dauer dieser Verwendung der entsprechende , in ihrer 

Verwendungsgruppe vorgesehene höhere Amtstitel verliehen werden . 

Beruf soffiz ieren der Dienstklasse V I I  und VI I I  der 

Verwendungsgruppe H 1 kann aus diesem Anlaß die 

Verwendungsbezeichnung ' Generalmajor '  verliehen werden . Soweit in 

dienst- oder besoldungsrechtlichen Vors chriften Recht s fo lgen an 

die Innehabung bestimmter Amtstitel geknüpft werden , ist bei den 

im ersten und zweiten Satz angeführten Berufsoffiz ieren von j enem 

Amtstitel aus zugehen , der ihnen auf Grund ihrer dienstrechtlichen 

Stel lung im Inland gebührt hätte . 

( 8 )  Abs . 7 erster und dritter Satz ist auf Berufsoffiz iere 

der Verwendungsgruppe H 1 ,  die im Aus land als Militärattache 

verwendet werden , s inngemäß anzuwenden . 

Disziplinarrecht 

§ 2 6 5g .  Die § §  9 1  bis 1 3 5  sind auf die dem Anwendungsbereich 

des Heeresdis z iplinargesetzes 1 9 8 5  unterliegenden Beru f soffiziere 

nicht anzuwenden . "  

7 .  <Anpas sung des § 2 7 1  Abs . 8 " I nkrafttreten " >  

8 .  <Anpas sung des § 2 7 1  Abs . 9 " Inkrafttreten " >  
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9 .  In der Anlage 1 wird nach Z 1 1  eingefügt : 

" 12 .  VERWENDUNGS GRUPPE M Ba 1 

Ernennungserfordernisse : 

Allgemeine Bestimmungen 
Gemeinsame Erfordernisse 

1 2 . 1. E ine der in Z 1 2 . 2  bis 1 2 . 1 1 .  angeführte oder gemäß 
§ 1 4 7  Abs . 2 bis 4 der betreffenden Grundlau fbahn oder 
Funktionsgruppe zugeordnete Verwendung und die Erfüllung der in 
den Z 1 2 . 12 .  bis 1 2 . 1 8 .  vorge s chriebenen Erfordern i s s e . 

Richtverwendungen 

12.2. verwendung der Funktionsgruppe 9 i s t : 
Generaltruppeninspektor . 

1 2 . 3 .  Verwendungen der Funktionsgruppe 8 s ind zB : 
a )  Leiter der Sektion IV in der Zentralste l l e , 
b )  Kommandant der Landesverteidigungsakademie . 

1 2 . 4. Verwendungen der Funktionsgruppe 7 s ind zB : 
a )  Leiter der Gruppe Ausbildung in der Z entral stelle , 
b )  Kommandant eines Korps . 

1 2 . 5 .  verwendungen der Funktionsgruppe 6 s ind zB : 
a )  Leiter der Gruppe Intendanzwesen in der Z entralste l l e , 
b )  Militärkommandant von Niederösterreich . 

1 2 .6 .  Verwendungen der Funktionsgruppe 5 s ind zB : 
a )  Leiter der Gruppe Dienstbetrieb und Umwe lts chutz in der 

Z entralstelle , 
b� Militärkommandant von Sal zburg . 

12.7. Verwendungen der Funktionsgruppe 4 s ind zB : 
a )  Leiter der Nachs chubabteilung in der Z entral stel le , 
b )  Kommandant einer Panzergrenadierbrigade . 

1 2 . 8. verwendungen der Funktionsgruppe 3 s ind zB : 
a )  Leiter eines Revis ionsreferates in der Kontrol labteilung 

in der Zentral stel le , 
b )  Chef des Stabes des Mil itärkommandos Niederösterreich 

1 2 .9. Verwendungen der Funktionsgruppe 2 s ind zB : 
a )  Abteilungs leiterstel lvertreter in der Z entral s te l l e , 
b )  Leiter der Intendanzabteilung des Militärkommandos 

Niederösterreich . 

1 2 . 10. Verwendungen der Funktionsgruppe 1 s ind zB : 
a )  Hauptreferats leiter in der Z entral ste l l e , 
b )  G 3 ( Leiter der Abteilung Einsatz- und Ausbildungsp lanung ) 

des Militärkommandos Niederösterreich . 
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1 2 . 1 1 .  Verwendungen der Grundlaufbahn s ind zB : 
a )  Referent in der Zentralstel le , 
b )  Z ugeteilter Generalstabsoffizier im Militärkommando 

Niederösterreich ( Stv G 3 ) . 

Hochschulbildung und Grundwehrdienst 

1 2 . 1 2 . 
a )  Die Erfüllung der Ernennungserforderni s s e  der Z 1 . 1 2 und 
b )  die Ableistung des im Wehrgesetz 1 9 9 0  vorges chriebenen 

Grundwehrdienstes . 

Besondere Bestimmungen für einzelne Verwendungen 

Generalstabsdienst 

1 2 . 1 3 .  Für die Verwendung im General stabsdienst die 
erfolgreiche Ablegung der Reifeprüfung an einer höheren S chule; 
an Stelle des Erfordernis ses der Z 1 2 . 12 lit . a der erfolgreiche 
Abs chluß der Generalstabsausbildung sowie eine mindestens 
fünf j ährige Dienstleistung als Berufsmilitärperson der 
Verwendungsgruppe M BQ 2; auf die General stabsausbildung s ind die 
Bestimmungen dieses Bundesgesetzes über die Grundausbildung 
( ausgenommen § 2 5  Abs . 2 Z 2 )  anzuwenden . 

Ärzte 

1 2 . 1 4 .  Zusät z l ich zu den Erfordernis sen der Z 1 2 . 1 2 die 
Berechtigung zur selbständigen Ausübung des ärzt lichen Berufes . 

Apotheker 

1 2 . 1 5. Zu sätz lich zu den Erfordernis sen der Z 1 2 . 1 2 die 
erfolgreiche Ablegung der Prüfung für den Apothekerberuf .  

Militärseelsorger 

1 2 . 1 6 .  An Stelle des Erfordernis ses der Z 1 2 . 1 2 lit . b die 
Ermächtigung zur Ausübung der öffentlichen Seel sorge . 

Intendanzdienst 

1 2 . 1 7 .  Zusätzl ich zu den Erfordernis sen der Z 1 2 . 1 2 eine 
zwe i j ährige Dienstlei stung als Berufsmilitärperson der 
Verwendungsgruppe M BQ 2 .  Das Ernennungserfordernis des Abs chlusses 
eines Hochschul studiums der Rechtswis senschaften oder der 
Sozial- und Wirts chaftswissenschaften wird durch die erfolgrei che 
Absolvierung eines für den betreffenden Bereich von der 
Verwaltungs akademie veranstalteten AUf stiegskurses ersetzt . Z 1.1 3  
zweiter Satz ist anzuwenden . 

Höherer militärfachlicher Dienst 

1 2 . 1 8 .  Zusätzlich z u  den Erfordernis sen der Z 1 2 . 1 2 eine 
zwe i j ährige Dienstleistung als Berufsmilitärperson der 
Verwendungsgruppe M BQ 2 .  
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Aus s chluß der Nachsicht 

1 2 . 19 .  E ine Nachsicht von den Erfordernis sen der Z 1 2 . 1 4 . ,  
1 2 . 15 .  und 1 2 . 1 6 .  ist ausge s chlossen . 

Definitivstel lungserfordernis se : 

1 2 . 2 0 .  Für Militärseelsorger eine zwe i j ährige Verwendung in 
diesem Dienst . 

1 2 . 2 1 .  Für die übrigen Verwendungen ( au s genommen die 
Verwendung im General stabsdienst ) der erfolgreiche abs chluß der 
Grundausbildung für die Verwendungs gruppe M BO 1 .  

1 3 . VERWENDUNGSGRUPPE M BO 2 

Ernennungserfordernisse : 

Allgemeine Bestimmungen 
Gemeinsame Erfordernisse 

1 3.1 . E ine der in Z 1 3 . 2  bis 1 3 . 1 2 .  angeführte oder gemäß 
§ 1 4 7  Ahs . 2 bis 4 der betreffenden Grundlaufbahn oder 
Funktionsgruppe zugeordnete Verwendung und die Erfül lung der in den 
Z 1 3 . 1 3 .  und 1 3 . 1 4 .  vorges chriebenen Erfordernis se . 

Richtverwendungen 

1 3 . 2 .  Verwendungen der Funktionsgruppe 9 s ind zB : 
a )  Infanterieinspektor in der Z entralstelle , 
b )  Kommandant der Lehrgruppe Technik an der 

Heeresversorgungs s chu le . 

1 3 . 3 .  Verwendungen der Funktionsgruppe 8 s ind zB : 
a )  Artillerieins�ektor in der Zentralste l l e , 
b )  Kommandant de� Jägers chule . 

1 3. 4 .  Verwendungen der Funktionsgruppe 7 s ind zB : 
a )  Leiter des selbständigen Referates UN in der Z entra l s te l l e , 
b )  Kommandant eines Aufklärungsregimentes . 

1 3 . 5. Verwendungen der Funktionsgruppe 6 sind zB : 
a )  Hauptreferats leiter in der Z entralste l l e , 
b )  Kommandant des Überwachungsgeschwaders . 

1 3 . 6 .  Verwendungen der Funktionsgruppe 5 s ind zB : 
a )  Referent in besonderer Verwendung in der Z entral stel le , 
b )  Fernmeldeoffizier der Fliegerdivis ion . 

13.7 . Verwendungen der Funktionsgruppe 4 s ind zB : 
a )  Referent in der Zentralste l le , 
b )  Kommandant eines Panzergrenadierbataillons . 
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13 . 8 .  Verwendung der Funktionsgruppe 3 ist zB : 
S 4 ( Versorgungs führender ) eines Jägerregimentes 

1 3 . 9. Verwendung der Funktionsgruppe 2 ist zB : 
S 4 ( Versorgungs führender ) und stellvertretender 
Batail lonskommandant . 

1 3 . 10 .  Verwendung der Funktionsgruppe 1b ist zB : 
Kompaniekommandant . 

13 . 1 1 .  Verwendung der Funktionsgruppe 1a ist zB : 
S 1 ( Personalführender ) eines Pionierbataill ons 

1 3 . 12 .  Verwendung der Grundlaufbahn ist zB : 
Kommandant eines Panzerabwehrlenkwaffenzuges . 

Ausbildung und Vorverwendung 

1 3 . 13 .  
a )  Die Erfüllung der Ernennungserforderni s s e  der Z 2 . 1 1 oder 

2 . 1 3 ,  
b )  die Au sbildung zum Unterof fiz ier , 
c )  die erfolgreiche Verwendung als Ausbildner in der Dauer von 

mindestens sechs Monaten und 
d )  die erfolgreiche Absolvierung der 

Truppenoffiziersausbildung an der Theres iani s chen 
Militärakademie . Auf die Truppenoffiziersausbildung s ind 
die Bestimmungen dieses Bundesgesetzes über die 
Grundausbildung ( ausgenommen § 25 Ahs . 2 Z 2 )  anzuwenden . 

Sonderbes timmungen fÜr einze lne Verwendungen 
Musikof fiziere 

13 . 1 4 . Für die Verwendung als Musikoffizier 
a )  an Stelle des Ernennungserfordernis ses der Z 1 3 . 1 2 l it . a 

der erfolgreiche Abs chluß 
aa ) einer Studienrichtung der Instrumental studien oder der 

Studienrichtung Musikleitung bzw . Dirigieren an einer 
Hochschu le fÜr Musik und darstellende Kunst oder an 
einem Konservatorium mit Öffentlichkeitsrecht oder 

bb ) der Studienrichtung I nstrumental ( Gesangs ) pädagogik an 
einer Hochschule fÜr Musik und darste l lende Kuns t . 

Die Erfordernisse der lit. aa oder bb können durch eine 
abges chlos sene Hochs chu lbildung ( Lehramt ) in den 
Studienrichtungen Musikerziehung und 
Instrumentalmu sikerziehung ersetzt werden . 

b )  der erfo lgreiche Abs chluß der Grundausbildung für 
Musikoffiz iere . 

1 3a. VERWENDUNGSGRUPPE M Bua 1 

Ernennungserfordernis se: 

Allgemeine Bestimmungen 
Gemeinsame Erfordernisse 

13a . 1 .  Eine der in Z 13a . 2  bis 1 3a . 9 .  angeführte oder gemäß 
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§ 1 4 7  Abs . 2 bis 4 der betreffenden Grundlaufbahn oder 
Funktionsgruppe zugeordnete Verwendung und die E rf ü l l ung der in 
Z 1 3a . 1 0 .  vorges chriebenen Erfordernisse . 

Richtverwendungen 

13a.2 . Verwendungen der Funktionsgruppe 7 s ind zB : 
a )  Haupts achbearbeiter in qualifizierter Verwendung in der 

Z entralstelle , 
b )  Kommandant des Flugmeldebetriebsdiestes einer mobilen 

Radarstation . 

1 3a . 3 .  Verwendungen der Funktionsgruppe 6 s ind zB : 
a )  Hauptsachbearbeiter in besonderer Verwendung in der 

Z entralstelle , 
b )  Lehrunteroffizier an der Jägers chule . 

1 3a . 4 .  Verwendungen der Funktionsgruppe 5 s ind zB : 
a )  Hauptsachbearbeiter in der Z entralstelle , 
b )  F lugzeugführer . 

1 3a . 5 .  Verwendungen der Funktionsgruppe 4 s ind zB : 
a )  Sachbearbeiter in der Zentralste l l e , 
b )  Personalbearbeiter eines Fernmeldebatail lons . 

1 3a . 6. Verwendungen der Funktionsgruppe 3 s ind zB : 
a )  H i l f s referent in qualifizierter Verwendung , 
b )  Dienstführender Unteroffizier einer Kompanie . 

1 3a . 7 .  Verwendungen der Funktionsgruppe 2 s ind zB : 
a )  H i l f s referent in besonderer Verwendung , 
b )  Kommandant eines Jägerzuges . 

1 3a . 8 .  Verwendungen der Funktionsgruppe 1 s ind zB : 
a )  Hil f s referent , 
b )  Kommandant des Zugtrupps und Ete l lvertretender Kommandant 

eines Pionierzuges . 

1 3a . 9. Verwendung der Grundlaufbahn ist zB : 
Kommandant einer Richtverbindungsgruppe . 

Präsenzdienst und Grundausbildung 

1 3a . 1 0 .  
a )  Die Ableistung eines zwöl fmonatigen Präsenzdienstes , 
b )  der erfolgreiche Abs chluß der Grundausbildung für die 

Verwendungsgruppe M BUO 1 und 
c )  eine mindestens fünf j ährige Dienstleistung a l s  

Militärperson auf Zeit . 

1 3b. VERWENDUNGSGRUPPE M BUO 2 

ErnennunQserfordernis se: 

AIIQemeine Bestimmungen 
Gemeinsame Erfordernis s e  

1 3b . l .  E ine der in Z 1 3b . 2  bis 1 3b . 4 .  angeführte oder gemäß 
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§ 1 4 7  Abs . 2 bis 4 der betreffenden Grundlaufbahn oder 
Funktionsgruppe zugeordnete Verwendung und die Erfül lung der in 
Z 1 3b . 5 .  vorgeschriebenen Erfordernis se . 

Richtverwendungen 

13b.2 . Verwendung der Funktionsgruppe 2 ist zB : 
Wirts chaft sunteroffizierjBekleidung eines Batail lons . 

13b . 3 .  Verwendung der Funktionsgruppe 1 ist zB : 
Kommandant einer Jägergruppe . 

1 3b . 4 .  Verwendung der Grundlaufbahn ist zB : 
Jägertruppkommandant . 

Präsenzdienst , Grundausbildung und Vorverwendung 

1 3b . 5. 
a )  Die Ableistung eines zwölfmonatigen Präsenzdienstes , 
b )  der erfolgreiche Abs chluß der Grundausbildung für die 

Verwendungsgruppe M BUO 2 und 
c )  eine mindestens fünf j ährige Dienstleistung a l s  

Militärperson auf zeit . 

13c . VERWENDUNGS GRUPPE M ZO 1 

Ernennungserfordernis se : 

Z 1 2 . 1  bis 1 2 . 1 9 ist anzuwenden . 

13d. VERWENDUNGSGRUPPE M ZO 2 

Ernennungserfordernis se : 

Allgemeine pe stimmungen 
Gemeinsame E.;:forderni s s e  

13d . 1 .  Eine der in Z 1 3 . 2 .  bis 1 3 . 1 2 .  angeführte oder gemäß 
§ 1 4 7  Abs . 2 bis 4 der betreffenden Grundlaufbahn oder 
Funktionsgruppe zugeordnete Verwendung und die Erfül lung der in den 
Z 1 3d . 2 .  und 1 3d . 3 .  vorgeschriebenen Erfordernisse . 

1 3d . 2 .  
a )  Die Erfül lung der Ernennungserforderni s se der Z 2 . 1 1  oder 

2 . 1 3 und 
b )  der erfolgreiche Abs chluß der Ausbildung als und Ernennung 

zum Milizoffizier nach § 7 des Wehrge s etzes 1 9 9 0 . 

Sonderbestimroungen für einzelne Verwendungen 
Mus ikoffiziere 

1 3d . 3. Für die Verwendung als Musikoff i z ier an Ste l l e  des 
Ernennungserfordernisses der Z 1 3d . 2  lit . a der erfolgreiche 
Abs chluß 

a )  einer Studienrichtung der Instrumentalstudien oder der 
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Studienrichtung Musikleitung bzw . Dirigieren an e iner 
Hochs chule für Mus ik und darste l lende Kunst oder an einem 
Konservatorium mit Öffentlichkeits recht oder 

b )  der Studienrichtung Instrumental ( Ge s angs ) pädagogik an einer 
Hochs chule für Mus ik und darstel lende Kunst . 

Die Erfordernisse der lit . a oder b können durch eine 
abge s chlossene Hochs chulbildung ( Lehramt ) in den Studienrichtungen 
Mus i kerziehung und Instrumentalmus ikerziehung ersetzt werden . 

1 3e . YERWENDUNGSGRUPPE M ZUO 1 

Ernennungserfordernis se: 

Z 1 3a . 1 bis 1 3a . 9  und Z 1 3a . 1 0 lit . a und b s ind anzuwenden . 

13f . VERWENDUNGSGRUPPE M ZUO 2 

Ernennungserfordernisse: 

1 3 f . 1 . E ine der in Z 1 3b . 2 .  bis 1 3b . 4 .  angeführte oder gemäß 
§ 1 4 7  Abs . 2 bis 4 der betreffenden Grundlaufbahn oder 
Funktionsgruppe zugeordnete Verwendung und die Erfül lung der in 
Z 1 3f . 2 .  vorges chriebenen Erforderni s s e . 

1 3f . 2 .  
a )  Die Ableistung eines zwölfmonatigen Präsenzdienstes und 
b )  der erfolgreiche Abs chluß der Grundausbildung für die 

Verwendungsgruppe M BUO 2 oder der erfolgreiche Abs chluß 
der Unteroffiz iersausbildung im Rahmen der 
Milizof fiziersausbildung . 

1 3g . VERWENDUNGSGRUPPE M Zeh 

Ernennungserfordernis : 

Die Ableistung eines zwölfmonatigen Präsenzdiens"':.es . "  

1 0 . Der Anlage 1 werden folgende Z 5 8  und 5 9  angefügt : 

" 5 8 .  VERWENDUNGS GRUPPE H 1 

Ernennungserfordernis se: 

Allgemeine Bestimmungen 

5 8 . l .  
a )  Die Erfüllung der Ernennungserfordernis s e  der Z 1 . 1  und 
b )  die Ableistung des im Wehrgesetz 1 9 9 0  vorges chriebenen 

Grundwehrdienstes . 
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Sonder bestimmungen für einzelne Verwendungen 

5 8 . 2 .  

Für 

a )  die Verwendung im 
General stabsdienst 

b )  die Verwendung im 
militärmedizinis chen Dienst 
aa ) als Arzt 

bb ) als Apotheker 

c )  die Verwendung als 
Militärseelsorger 

d )  für die übrigen verwendungen 
( ausgenommen 

Mil itärtechniker und 
Tierärzte ) 

Erfordernis 

an Stelle des Erfordernis ses der 
Z 5 8 . 1  l it . a der erfolgrei che 
Abs chluß der General stabsau sbildung 
sowie eine mindestens acht j ährige 
Dienstleistung a l s  Beruf sof f i z ier 
der Verwendungsgruppe H 2 ;  auf die 
Generalstabsausbildung s ind die 
Bestimmungen dieses Bundes ge s etzes 
über die Grundausbildung 
( ausgenommen § 2 5  Abs . 2 Z 2 )  
anzuwenden; 

zusätzlich zu den Erfordernis sen 
der Z 5 8 . 1  die Berechtigung zur 
selbständigen Aus übung des 
ärztlichen Berufes; 

zusätz lich zu den E rfordernis sen 
der Z 5 8 . 1  die erfolgreiche 
Ablegung der Prüfung für den 
Apothekerberuf; 

an Stelle des Erfordernis s e s  der 
Z 5 8 . 1  lit . b die Ermächtigung zur 
Ausübung der öffent l i chen See l sorge; 

zusätzlich zu den l!rfordern i s s en 
der Z 5 8 . 1  eine fünf j ährige 
Dienstleistung a l s  Berufsoffiz ier 
der Verwendungsgruppe H 2 .  

5 8 . 3 .  Auf die in Z 5 8 . 2  lit . a und d angeführten 
Zeiterfordernisse s ind j ene Zeiten anzurechnen , in denen die 
Ausbildung an der Theres ianis chen Militärakademie nicht a l s  
Beruf soffizier der Verwendungsgruppe H 2 zurückgelegt worden ist . 
E ine Nachsi cht von den Erfordernis sen der Z 5 8 . 2  l it . b und e ist 
ausge s chlo s s en . 

Definitivstellungserfordernisse : 

5 8 . 4 .  Für Militärseelsorger eine zwei j ährige Verwendung in 
diesem Dienst . 

5 8 . 5 .  Für die übrigen verwendungen ( ausgenommen die Verwendung 
im Genera l stabsdienst ) der erfolgreiche Abs chluß der 
Grundausbildung für die Verwendungsgruppe H 1 .  
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59 . VERWENDUNGSGRUPPE H 2 

Ernennungserfordernisse : 

Allgemeine Bestimmungen 

5 9 . 1-
a )  Die Erfüllung der Ernennungserfordernis se der Z 2 . 1 1 ,  2 . 12 

oder 2 . 1 3 und 
b )  die Ableistung eines neunmonatigen Präsenzdienstes .  

5 9 . 2 .  Für die Ernennung auf eine Planstelle der 
Dienstklas s en VI bis VI I I  der erfolgreiche Abs ch luß der Ausbildung 
zum Stabsoffizier; auf diese Ausbildung s ind die Bestimmungen 
dieses Bundesgesetzes über die Grundausbildung anzuwenden . 

Sonderbestimmungen für einzelne Verwendungen 

5 9 . 3 .  Für die Verwendung als Mus ikoffiz ier an Stel l e  des 
Ernennungserfordernis ses der Z 5 9 . 1  l it . a der erfolgreiche Abs chluß 

a )  einer Studienrichtung der Instrumentalstudien oder der 
Studienrichtung Mus ikleitung bzw . Dirigieren an einer 
Hochschule für Mus ik und darste l lende Kunst oder an einem 
Konservatorium mit Öffentlichkeitsrecht oder 

b )  der Studienrichtung Instrumental ( Ge sangs ) pädagogik an einer 
Hochs chule für Mus ik und darstel lende Kunst . 

Die Erfordernisse der lit . a oder b können durch eine 
abgeschlo s s ene Hochs chu lbildung ( Lehramt ) in den Studienrichtungen 
Musikerziehung und Instrumentalmusikerziehung ersetzt werden . 

5 9 . 4 .  Für die Ernennung von Mus ikoffiz ieren auf eine 
Planstelle der Dienstklas sen VI und VI I an Stel l e  der 
Ernennungserfordernisse der Z 5 9 . 2  der erfolgreiche Abs chluß der 
mil itäris chen Ausbildung zum Stabsoffizier des Mi l i z s tandes . 

Def initiystellungserfordernisse : 

5 9 . 5 .  Der erfolgreiche Abschluß der Grundausbildung für die 
Verwendungsgruppe H 2 . " 

Artikel 11 

Änderung des Gehaltsgesetzes 195 6 

Das Gehaltsgesetz 1 9 5 6 , BGBI . Nr . 5 4 , zuletzt geändert durch 

das Bundesge s etz BGBI . Nr . . . .  / 1 9 9 3 ,  wird wie folgt geändert : 
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1 .  Abs chnitt VI I I  lautet : 

"ABSCHNITT VI I I  

MILITÄRISCHER DIENST 

UNTERABSCHNITT A 

Berufsmilitärpersonen 

Gehalt 

§ 7 5 .  ( 1 )  Das Gehalt der Berufsmilitärpersonen wird durch die 

Verwendungsgruppe und in ihr durch die Gehalts stufe bestimmt und 

beträgt 

in der in der Verwendunasarunne 
Gehalts- M �o , IM BO 2 IM BUO 1 IM ;eUO 2 1 

stufe Schillina 
1 2 0 . 4 2 7  -- -- 1 4 . 1 6 3  
2 2 0 . 4 2 7  -- -- 1 4 . 4 2 3  
3 2 0 . 4 2 7  1 8 . 2 1 8  1 6 . 0 3 2  1 4 . 6 8 3  
4 2 1 . 1 6 9  1 8 . 2 1 8  1 6 . 0 3 2  1 4 . 9 4 3  
5 2 1 . 9 0 7  1 8 . 6 34 1 6 . 3 64 1 5 . 2 0 2  
6 2 2 . 9 7 7  1 9 . 05 0  1 6 . 6 9 6  1 5 . 4 6 2  
7 2 4 . 7 7 6  2 0 . 0 0 0  1 7 . 02 8  1 5 . 7 4 3  
8 2 6 . 5 8 0  2 0 . 9 5 0  1 7 . 52 6  1 6 . 0 2 4  
9 2 8 . 3 8 3  2 1 . 9 0 0  1 8 . 0 2 5  1 6 . 3 0 4  

1 0  3 0 . 1 8 1  2 3 . 4 0 0  1 8 . 5 2 4  1 6 . 5 8 5  
1 1  3 1 . 9 8 1  2 4 . 9 0 0  1 9 . 0 2 3  1 6 . 8 6 6  
1 2  3 3 . 7 8 4  2 5 . 5 9 0  1 9 . 5 2 2  1 7 . 1 4 6  
1 3  3 5 . 5 8 6  2 6 . 6 0 6  2 0 . 1 1 0  1 7 . 4 2 7  
1 4  3 7 . 3 8 7  2 7 . 9 6 8  2 0 . 6 9 7  1 7 . 7 6 0  
1 5  3 9 . 1 8 8  2 8 . 7 6 8  2 1 . 4 2 4  1 8 . 0 9 2  
1 6  4 0 . 9 9 1  2 9 . 6 5 3  2 2 . 1 5 0  1 8 . 8 3 1  
1 7  4 2 . 7 9 0  3 0 . 5 9 9  2 2 . 9 1 1  1 9 . 5 7 0  
1 8  44 . 6 0 0  3 1 . 545  2 3 . 6 7 3  2 0 . 3 12 
1 9  4 7 . 1 0 0  3 3 . 8 1 2 2 4 . 4 4 0  2 0 . 5 8 6  

( 2 )  Das Gehalt beginnt mit der Gehalts stufe 1 .  

( 3 )  § 1 3  Abs . 1 ist auf Berufsmilitärpersonen mit der 

Abweichung anzuwenden , daß im Anwendungsbereich des § 8 0  des 

Heeresdi s z iplinargesetzes 1 9 8 5 , BGBI . Nr . 2 9 4 , an die Stel l e  

der i n  der Z 2 genannten Dis z ipl inarstrafen die 

Dis z iplinarstrafen des Dis z iplinararrestes und der Degradierung 

treten . 
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Dienstalters zulage 

§ 7 6 . ( 1 )  In  den Verwendungsgruppen M BQ 1 und M BQ 2 gebührt 

der Beru f smilitärperson nach vier Jahren , die s ie in der 

Gehalts stufe 1 9  ihrer Verwendungsgruppe verbracht hat , eine 

ruhegenußfähige Dienstalterszulage im Ausmaß von eine inhalb 

Vorrückungsbeträgen ihrer Verwendungs gruppe ( ' DAZ ' ) .  

( 2 )  In  den Verwendungs gruppen M BUQ 1 und M BUQ 2 gebührt der 

Beru f smilitärperson nach zwei Jahren , die s ie in der 

Gehalts stufe 1 9  ihrer Verwendungsgruppe verbracht hat , e ine 

ruhegenußf ähige Dienstalterszu lage im Ausmaß von einern 

Vorrückungsbetrag ihrer Verwendungs gruppe ( ' kleine DAZ ' ) .  Die 

Dienstalters zulage erhöht sich nach vier in der Gehalts stufe 1 9  

verbrachten Jahren auf das Au smaß von zweieinhalb 

Vorrückungsbeträgen ihrer Verwendungsgruppe ( ' große DAZ ' ) .  

Fixgehalt 

§ 7 7 . ( 1 )  Der Beruf smilitärperson , die mit der Ausübung einer 

gemäß § 1 5 2 c Abs . 1 bis 5 BDG 1 9 7 9  zeitl ich begrenzten Funktion der 

Funktionsgruppe 8 oder 9 der Verwendungsgruppe M BQ 1 

betraut ist , gebührt anste lle des Gehaltes nach § 7 5 , einer 

a l l f älligen Dienstalters zu lage nach § 7 6  und einer 

Funktionszulage ein Geha lt ( Fixgehalt ) nach Abs . 2 .  

( 2 )  Das Fixgehalt beträgt 

1 .  in der Funktionsgruppe 8 :  9 3 . 5 5 5  S ,  

2 .  in der Funktionsgruppe 9 :  1 0 1 . 8 7 1  S .  

( 3 )  Durch das Fixgehalt gelten alle Mehrleistungen der 

Beru f smilitärperson in zeit licher und mengenrnäßiger Hins icht 

a l s  abgegolten . 1 5  % des Fixgehaltes gelten a l s  Abgeltung für 

zeitliche Mehrleistungen . 

( 4 )  Wird eine Berufsmilitärperson der Funktionsgruppe 8 

oder 9 der Verwendungsgruppe M BQ 1 auf eine andere Planste l le 
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ernannt oder übergeleitet , so kommt für sie eine a l l f ä l l ige 

Ergänzungs zulage nach § 12b nicht in Betracht . 

( 5 )  Wird eine Beruf smilitärperson der Funktionsgruppe 8 

oder 9 aus Gründen , die s ie zu vertreten hat , vorzeitig von 

ihrer Funktion abberufen und ist für die neue Verwendung kein 

Fixgehalt oder ein niedrigeres Fixgehalt vorgesehen , so gebührt 

ihr für die Z eit nach dem Ablauf des betreffenden Monats 

anstel le des bisherigen Fixgehaltes die für die neue Verwendung 

vorgesehene Besoldung . 

( 6 ) Verliert eine Beruf smilitärperson der 

Funktionsgruppe 8 oder 9 ihre Funktion durch 

Nichtweiterbestel lung nach § 1 5 2 c  Abs . 4 BDG 1 9 7 9 , so gilt 

Abs . 5 mit der Maßgabe , daß s ich die neue Besoldung nach der 

gemäß § 1 5 2 c  Abs . 4 oder 5 BDG 1 9 7 9  wirksam gewordenen 

Einstufung richtet . 

( 7 )  Wird eine Beruf smilitärperson der Funktionsgruppe 8 

oder 9 aus Gründen , die s ie nicht zu vertreten hat , von ihrer 

Funktion abberufen und ist für die neue Verwendung kein 

Fixgehalt oder ein niedrigeres Fixgehalt vorgesehen , so ist 

Abs . 5 mit der Maßgabe anzuwenden , daß der Berufsmi litärperson 

z'\sätzlich eine Ergänzungszulage gebührt . Diese beträgt ' t 

1 - im ersten Jahr nach der Abberufung : 9 0  % ,  

2 .  im zweiten Jahr nach der Abberufung : 7 5  % ,  

3 .  im dritten Jahr nach der Abberufung : 5 0  % 

des im Abs . 8 angeführten Unters chiedsbetrages . § 8 1a Abs . 7 

bis 1 0  ist anzuwenden . 

(8) Beme s sungsbasis für die Ergänzungszulage nach Abs . 7 

ist der Unterschiedsbetrag zwischen 

1 .  dem neuen Gehalt ( eins chließlich der im § 3 Abs . 2 

angeführten Zulagen mit Ausnahme der Haus halts zu l age 

und der Teuerungs zulage ) oder 

2 .  dem neuen Fixgehalt 

und dem für die bisherige Funktion vorgesehenen , insgesamt 

höheren Fixgehalt . 
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( 9 )  Die Ahs . 7 und 8 gelten auch dann , wenn der 

Arbeitsplatz der Beru f smilitärperson aus Gründen , die s ie nicht 

zu vertreten hat , abgewertet und damit einer niedrigeren 

Funktionsgruppe a l s  bisher zugeordnet wird . 

Ruhegenußfähigkeit des Fixgehaltes 

§ 7 8 . ( 1 )  In den ersten vier Jahren ist das Fixgehalt 

nicht ruhegenußfähig . Scheidet die Beruf smil itärperson während 

die s er Zeit aus dem Dienststand aus ,  ist der Ruhegenuß nach dem 

ruhegenußfähigen Monatsbezug zu bemes sen , der der 

Beruf smil itärperson zum zeitpunkt des Aus scheidens aus dem 

Dienststand gebührt hätte , wenn s ie in der Funktion geblieben 

wäre , die s ie unmittelbar vor der Betrauung einer mit Fixgehalt 

ausgestatteten Funktion bekleidet hat . Der Beme s s ung des 

Ruhegenus ses s ind j edoch mindestens Gehalt und Funktions zulage 

für eine P lanstelle der Funktionsgruppe 5 der Verwendungs gruppe 

M Be 1 zugrundezulegen . In al len Fäl len ist von j ener 

Funktions stufe aus zugehen , die der Beamte auf Grund der für die 

Vorrückung anrechenbaren Dienstzeit erreicht hätte . 

( 2 )  Der Unterschiedsbetrag zwischen dem ruhegenußfähigen 

Monatsbezug für die Vorfunktion gemäß Ahs . 1 und dem Fixgehalt 

wird nach vier Jahrer der Au sübung der mit F ixgehalt 

ausgestatteten Funktion im Ausmaß von 50 % ruhegenußfähig . Für 

j edes weitere Jahr der Ausübung dieser Funktion erhöht s ich das 

Ausmaß um weitere 10 % und erreicht damit nach insge s amt neun 

Jahren 1 0 0  % .  

( 3 )  In  die für das Ausmaß der Ruhegenußfähigkeit 

maßgebende Z eit s ind auch j ene Z eiten einzurechnen , in denen 

die Berufsmil itärperson 

hat . 

1 .  das Fixgehalt einer anderen Funktionsgruppe bezogen oder 

2 .  e ine nunmehr mit Fixgehalt ausgestattete Funktion a l s  

Beruf soffizier der Verwendungsgruppe H 1 bekleidet 
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( 4 )  Die Abs . 1 bis 3 s ind auch auf die Ergänzungs z u l age 

nach § 7 7  Abs . 7 mit der Maßgabe anzuwenden , daß 

1 .  bei der Anwendung des Abs . 2 die Ergänzungs z ulage an 

die Stelle des dort angeführten Unters chiedsbetrages 

tritt und 

2 .  nach Abs . 3 Z 1 alle Zeiten einzurechnen s ind , in denen 

die Beru f smilitärperson ein Fixgehalt der 

Funktionsgruppe 8 oder 9 oder eine Ergänzungs zulage 

nach § 7 7  Abs . 7 bezogen hat . 

UNTERABSCHNI TT B 

Militärpersonen auf Z eit 

Gehalt 

§ 7 9 . ( 1 )  Das Gehalt der Mil itärpersonen auf Z eit wird 

durch die Verwendungsgruppe und in ihr durch die Gehalts stufe 

bestimmt und beträgt 

in der 
Gehalts-

st 
1 2 0 . 4 :;: 7  1 4 . 1 6 3  1 2 . 8 9 7  
2 2 0 . 4 2 / 1 4 . 4 2 3  1 3 . 0 6 4  
3 2 0 . 4 2 7  1 8 . 2 1 8  1 6 . 0 3 2  1 4 . 6 8 3  1 3 . 2 3 1  
4 2 1 . 1 6 9  1 8 . 2 1 8  1 6 . 0 3 2  1 4 . 9 4 3  1 3 . 3 9 8  
5 2 1 . 9 0 7  1 8 . 6 3 4  1 6 . 3 6 4 1 5 . 2 0 2  1 3 . 5 6 5 
6 2 2 . 9 7 7  1 9 . 05 0  1 6 . 6 9 6  1 5 . 4 6 2  1 3 . 7 3 2 
7 2 4 . 7 7 6  2 0 . 0 0 0  1 7 . 0 2 8  1 5 . 7 4 3  1 3 . 8 9 9  
8 2 6 . 5 8 0  2 0 . 9 5 0  1 7 . 5 2 6  1 6 . 02 4  1 4 . 0 6 6  
9 2 8 . 3 8 3  2 1 . 9 0 0  1 8 . 0 2 5  1 6 . 3 04 1 4 . 2 3 3  

1 0  3 0 . 1 8 1  2 3 . 4 0 0  1 8 . 5 2 4  1 6 . 5 8 5  1 4 . 4 0 0  
1 1  3 1 . 9 8 1  2 4 . 9 0 0  1 9 . 0 2 3  1 6 . 8 6 6  1 4 . 5 6 7  
1 2  3 3 . 7 8 4 2 5 . 5 9 0  1 9 . 5 2 2  1 7 . 1 4 6  1 4 . 7 3 4 

( 2 ) Das Gehalt beginnt mit der Gehalts stufe 1 .  

( 3 )  § 1 3  Abs . 1 ist auf Militärpersonen auf Z eit mit der 

Abweichung anzuwenden , daß im Anwendungsbereich des § 8 0  des 

Heeresdi s z iplinargesetzes 1 9 8 5 , BGBl . Nr . 2 9 4 , an die Stel l e  
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der in der Z 2 genannten Dis z iplinarstrafen die 

Dis z ip linarstrafen des Dis z iplinararrestes und der Degradierung 

treten . 

Abfertigung * )  

§ 8 0 . ( 1 )  Der Militärperson auf Zeit , die wegen Ablaufes 

der Bestel lungsdauer oder wegen einer Kündigung durch den Bund 

gemäß § 1 5 1  Abs . 4 Z 1 oder 4 BDG 1 9 7 9  aus dem Dienstverhältnis 

aus s cheidet , gebührt eine Abfertigung . Eine Abfertigung gebührt 

nicht , wenn das Dienstverhältnis aus Anlaß der Übernahme in ein 

unbefristetes Dienstverhältnis zum Bund beendet wird . 

( 2 )  Die Abfertigung beträgt nach einer Dauer des 

Dienstverhältnis ses von 

drei Jahren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  das Zweifache 

sechs Jahren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . das Dreifache 

neun Jahren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  das Vierfache 

des für den letzten Monat des Dienstverhältni s s e s  gebührenden 

Monatsbezuges . 

* )  derzeit noch in Verhandlung 

UNTERAB SCHN I 'T J. C 

Gemeinsame Bestimmungen 

Funktions zulage für zeitl ich nicht begrenzte Funktionen 

§ 8 1. ( 1 )  Militärpersonen , die dauernd mit der Ausübung 

einer Funktion betraut s ind , die einer der nachstehend 

angeführten Funktionsgruppen angehört , gebührt eine 

ruhegenußfähige Funktionszu lage . Sie beträgt 
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in der in der in 
Verwen- Funk-
dungs - tions-

e 
1 3 . 3 2 6  

M BO 1 2 1 5 . 5 9 3  
und 3 1 8 . 7 1 1  
M ZO 1 4 1 9 . 7 5 1  

5 . 6 
la  8 3 2  
Ib 9 3 6  

M BO 2 2 1 . 5 5 9  
und 3 7 . 2 7 7  
M ZO 2 4 9 . 8 7 5  

5 1 0 . 6 0 3  
6 1 2 . 2 6 6  
7 1 3 . 5 1 4  
8 2 1 . 8 3 0  

5 . 9 8 8  
1 6 2 4  

M BUO 1 2 1 .  0 4 0  
und 3 3 . 6 3 8  
M ZUO 1 4 4 . 1 5 8  

5 4 . 6 7 8  
6 5 . 1 9 8  
7 5 . 7 1 7  

M BUO 2 1 3 1 2  6 2 4  
und 2 8 3 2  2 . 4 4 8  
M ZUO 2 

( 2 ) Es  s ind vorgesehen : 

1 .  die Funktions stufe 1 in den Gehalts stufen 1 bis 9 ,  

2 . die Funktions stufe 2 in d .J l1 Gehalts stufen 1 0  bis 1 5 , 

3 . die Funktions stufe 3 in den Gehaltsstufen 1 6  bis 1 9  

( 6 . Jahr ) , 

4 .  die Funktions stufe 4 ab der Gehalts stufe 1 9  ( 7 . Jahr ) . 

( 3 )  In der Funktionsgruppe 5 der Verwendungs gruppe M BO 1 

und in der Funktionsgruppe 8 und 9 der Verwendungsgruppe M BO 2 

ist für das Erreichen der Funktionsstufe 4 überdies eine 

vierj ährige Dienstzeit in der betreffenden Funktionsgruppe 

erforderlich . In den vier j ährigen Zeitraum s ind auch Zeiten 

einzurechnen , in denen die Mil itärperson einer höheren 

Funktionsgruppe angehört hat . 
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( 4 )  Durch die für die Funktionsgruppe 5 der 

verwendungsgruppen M BQ 1 oder M ZQ 1 und die 

Funktionsgruppen 8 und 9 der Verwendungs gruppen M BQ 2 oder 

M ZQ 2 vorgesehene Funktions zulage gelten alle Mehrleistungen 

der Militärperson in zeit l i cher und mengenmäßiger Hinsicht a l s  

abgegolten . Jeweils 3 0  % dieser Funktions zu l age gelten a l s  

Abgeltung f ü r  zeit l i che Mehrleistungen . 

( 5 )  Wird eine Militärperson aus Gründen , die s ie zu 

vertreten hat , von ihrer Funktion abberufen und ist für die 

neue Verwendung 

1 .  eine niedrigere Funktions zu lage vorgesehen , so gebührt 

ihr für die Z eit nach dem Ablauf des betreffenden 

Monats anstelle der bisherigen Funktion s z ulage die für 

die neue Funktion vorgesehene Funktions z u l age , 

2 .  keine Funktions zulage vorgesehen , so entfällt für die 

Zeit nach dem Ablauf des betreffenden Monats die 

bisherige Funktions zulage ersat z los . 

( 6 )  Wird eine Mi litärperson aus Gründen , die s ie nicht zu 

vertreten hat , von ihrer Funktion abberufen und ist für die 

neue Verwendung keine oder eine niedrigere Funktionszulage 

vorgesehen , so ist Abs . 5 mit der Maßgabe anzuwenden , daß der 

Mil itärperson zusät z l ich eine ruhegenußfähige Ergänzungs zulage 

gebührt . Diese beträgt 

1 .  im ersten Jahr nach der Abberufung : 9 0  % ,  

2 .  im zweiten Jahr nach der Abberufung : 7 5  % ,  

3 .  im dritten Jahr nach der Abberufung : 5 0  % 

des Unterschiedsbetrages zwis chen ihrer j eweiligen neuen 

Funktions zulage und der für die bisherige Funktion vorgesehenen 

Funktionszu lage . I st für die neue Verwendung keine 

Funktionszulage vorgesehen , ist der Prozents atz von der Höhe 

der bisherigen Funktionszu lage zu bemes sen . 

( 7 )  Der Anspruch auf Ergänzungs zulage nach Abs . 6 erlischt 

spätestens drei Jahre nach der Abberufung . Er erlis cht s chon 

vorher , wenn 

I IA- 4 9 4  

436/ME XVIII. GP - Ministerialentwurf (gescanntes Original)40 von 77

www.parlament.gv.at



daß 

- 3 9  -

1 .  der Militärperson eine Funktion übertragen wird , für 

die ihr eine gleich hohe oder höhere Funktions zu lage 

gebührt wie j ene , die für die Funktion vorgesehen war , 

aus der s ie gemäß Ahs . 6 abberufen worden ist oder 

2 .  die Militärperson der Aufforderung der Dienstbehörde , 

s i ch um eine bestimmte ausge s chriebene Funktion zu 

bewerben , nicht nachkommt . 

( 8 )  Voraus setzung für das Erlöschen nach Ahs . 7 Z 2 ist , 

1 .  die ausges chriebene Funktion derselben Verwendungs- und 

Funktionsgruppe zugeordnet ist wie die Funktion , von 

der die Militärperson gemäß Ahs . 6 abberufen worden ist 

und 

2 .  die Militärperson die Ernennungserfordernis se und 

sonstigen ausbildungsbezogenen 

Aus s chreibungsbedingungen für den ausgeschriebenen 

Arbeitsplatz erfül lt . 

( 9 )  Waren durch die bisherige Funktionszulage alle 

Mehrleistungen der Militärperson in zeit licher und 

mengenmäßiger Hins icht abgegolten und 

1 .  ist dies bei der neuen Funktions zu lage nicht der Fall 

oder 

2 .  besteht für die neue Verwendung kein Anspruch auf 

Funktionszu lage , 

so vermindert sich die Ergänzungs zulage nach Ahs . 6 um 8 5 , 7  % 

der Summe der für solche Mehrleistungen vorgesehenen 

Nebengebühren . 

( 1 0 )  Die Bestimmungen der Ahs . 6 bis 9 über die 

Ergänzungs zulage s ind nicht anzuwenden , wenn 

1 .  die neue Verwendung einer höheren Verwendungsgruppe 

zugeordnet ist als die bisherige Funktion oder 

2 .  die Militärperson in eine andere Besoldungs- oder 

Verwendungs gruppe überstellt wird oder 

3 .  die neue Verwendung einem Dienstbereich angehört , bei 
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dem es nach der Natur des Dienstes notwendig ist , die 

Beamten nach einiger Zeit zu einer anderen Dienststelle 

zu versetzen . 

( 1 1 )  Die Abs . 6 bis 1 0  gelten auch dann , wenn der 

Arbeitsplatz der Militärperson aus Gründen , die s ie nicht zu 

vertreten hat , abgewertet und damit 

1 .  einer Funktionsgruppe mit einer niedrigeren 

Funktions zulage als bisher oder 

2 .  der Grundlau fbahn 

zugeordnet wird . 

( 1 2 )  Die Abs . 1 bis 1 1  s ind nicht auf Z eiten anzuwenden , 

in denen die von der Militärperson ausgeübte Verwendung einer 

niedrigeren Verwendungsgruppe zugeordnet ist als j ener , der die 

Militärperson angehört . 

Funktions zulage für zeitl ich begrenzte Funktionen 

§ 8 1a .  ( 1 )  Der Mil itärperson , die mit der Ausübung einer 

gemäß § 1 5 2 c  BOG 1 9 7 9  zeitlich begrenzten Funktion der 

Funktionsgruppen 6 oder 7 der Verwendungs gruppe M BO 1 betraut 

ist , gebührt eine ruhegenußfähige Funktions zu lage . Sie beträgt 

in der 
Funk­
tions-

e S 
6 
7 

1 5 . 5 9 3 1 1 6 . 8 9 2 1 1 8 . 1 9 1  
1 6 . 8 9 2  1 8 . 1 9 1  1 9 . 4 9 1  

( 2 )  Es  gebühren : 

1 .  die Funktions stufe 1 ab der ersten Bestel lung für die 

Dauer der ersten Funktionsperiode von fünf Jahren , 

2 .  die Funktionsstufe 2 ab der ersten Verlängerung für die 

Dauer der zweiten Funktionsperiode von fünf Jahren , 

3 .  die Funktions stufe 3 ab der zweiten Verlängerung für 

die Dauer der Funktionsausübung . 

Die § §  8 und 1 0  s ind anzuwenden . 
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( 3 )  Wird eine Militärperson gemäß § 2 6 5b Abs . 3 BDG 1 9 7 9  

in eine befristete Funktion übergeleitet , ist Abs . 2 mit der 

Abweichung anzuwenden , daß s ich die Funktions stufe 

aus s chließ l ich nach der seit der seinerzeitigen Betrauung mit 

dieser Funktion verstrichenen , für die Vorrückung in höhere 

Bezüge anrechenbaren Dienstzeit richtet . 

( 4 )  Die Funktions zulage für zeitlich begrenzte Funktionen 

gebührt 

1 .  in den Gehalts stufen 1 bis 9 im Ausmaß von 1 0 0  % ,  

2 .  in den Gehalts stufen 1 0  bis 1 2  im Ausmaß von 1 2 0  % ,  

3 .  in den Gehaltsstufen 1 3  bis 1 5  im Ausmaß von 1 5 0  % ,  

4 .  ab der Gehalts stufe 1 6  im Ausmaß von 2 0 0  % .  

( 5 )  Durch die für die Funktionsgruppen 6 und 7 der 

verwendungs gruppen M BO 1 oder M ZO 1 vorgesehene 

Funktionszulage gelten alle Mehrleistungen der Militärperson in 

zeitl icher und mengenmäßiger Hins icht als abgegolten . Jewei l s  

3 0  % dieser Funktions zulage gelten a l s  Abgeltung für zeit l i che 

Mehrleistungen . 

( 6 )  Bei einem Wechsel aus einer zeitlich begrenzten 

Funktion in eine zeitl ich begrenzte Funktion derselben 

Funktionsgruppe ändern sich die Funktions stufe und der 

Vorrückungstermin in eine al lfäl lige höhere Funktions stufe 

nicht . 

( 7 )  Bei einem Wechsel aus einer zeitlich begrenzten 

Funktion in eine zeitl ich begrenzte Funktion einer höheren 

Funktionsgruppe gebührt die fUr die neue Funktionsgruppe 

vorgesehene Funktions stufe , für die gemäß Abs . 1 der 

nächsthöhere Betrag vorgesehen ist . Die Vorrückung in eine 

allfällige weitere Funktions stufe der höheren Funktionsgruppe 

erfolgt bei erstmaliger Verlängerung in der neuen Funktion . 

( 8 )  Hat die Militärperson zwis chen zwei gemäß Abs . 1 

zeitlich begrenzten Funktionen eine oder mehrere zeitlich nicht 
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begrenzte Funktionen ausgeübt , so s ind die Abs . 6 oder 7 mit 

der Maßgabe anzuwenden , daß die Zeiten der Ausübung e iner 

zeitlich nicht begrenzten Funktion bei der Bemes sung der 

Funktions zulage außer Betracht bleiben . 

( 9 )  Hat die Militärperson zwis chen zwei gemäß Abs . 1 

zeit l i ch begrenzten Funktionen eine oder mehrere zeitlich 

begrenzte Funktionen mit Fixgehalt nach § 7 7  ausgeübt , so s ind 

diese bei der Anwendung der Abs . 5 oder 6 wie in der 

Funktionsgruppe 7 der Verwendungs gruppen M BO 1 oder M ZO 1 

zurückgelegte Z eiten zu berücks ichtigen . 

( 1 0 )  § 8 1 a  Abs . 5 bis 1 0  ist auch auf Funktions zu lagen für 

z eitlich begrenzte Funktionen anzuwenden . Der Verlust einer 

befristeten Funktion durch Nichtweiterbeste l l ung nach § 1 5 2 c  

Abs . 4 BDG 1 9 7 9  ist dabei einer Abberufung nach § 8 1a Abs . 5 

mit der Maßgabe gleichzuhalten , daß s ich die neue 

Funktions zulage nach der gemäß § 1 5 2 c  Abs . 4 oder 5 BDG 1 9 7 9  

wirksam gewordenen Einstufung richtet . 

Funktionsabge ltung 

§ 8 1b . ( 1 )  Wird eine Mil itärperson auf einern Arbeitsplat z  

durc}l. mindestens 2 9  aufeinanderfolgende Kalendertage verwendet , 

ohne in die betreffende Funktionsgruppe ernannt zu sein , so 

gebührt ihr hiefür eine nicht ruhegenußfähige 

Funktionsabgeltung im Ausmaß der Funktionszu lage , die ihr im 

Fal le einer Ernennung in diese Funktionsgruppe gebühren würde . 

Hat die Militärperson bereits Anspruch auf eine 

Funktions zulage , so gebührt die Funktionsabgeltung nur in dem 

diese Funktions zulage übersteigenden Ausmaß . 

( 2 )  I s t  der Arbeitsplatz ,  auf dem die Militärperson gemäß 

Abs . 1 verwendet wird , der Funktionsgruppe 8 oder 9 der 

Verwendungs gruppen M BO 1 oder M ZO 1 zugeordnet , so gebührt 

der Mil itärperson eine Funktionsabgeltung in der Höhe von 5 0  % 

des Unters chiedsbetrages von 
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1 .  ihrem Gehalt ( einschließlich einer allfälligen 

Funktions zulage und der nach § 1 2b Ahs . 3 zu 

berücks ichtigenden Zulagen ) oder 

2 .  ihrem Fixgehalt 

und dem für diesen Arbeitsplatz vorgesehenen höheren Fixgehalt . 

( 3 )  I st der Arbeitsplat z , auf dem die Militärperson gemäß 

Ahs . 1 verwendet wird , der Funktionsgruppe 6 oder 7 der 

Verwendungsgruppen M BO 1 oder M ZO 1 zugeordnet , so ist bei 

der Berechnung der Funktionsabgeltung von j ener Höhe der 

Funktionszulage au s zugehen , die auf diesem Arbeitsplatz gemäß 

§ 8 1b Ahs . 2 Z 1 für die erste Funktionsperiode vorgesehen ist . 

Die Höhe des zugrundezulegenden Zuschlages richtet s ich nach 

der E instufung des Vertreters .  

( 4 )  Die Frist von 2 9  Kalendertagen beginnt mit dem ersten 

Tag der tatsächlichen Funktionsausübung nach den Ahs . 1 ,  2 oder 

3 zu laufen . 

( 5 )  Für Mil itärpersonen , die in unmittelbarer 

Aufeinanderfo lge vertretungsweise auf wechselnden 

Arbeitsplätzen verwendet werden , ge lten die Abs . 1 bis 4 mit 

der Maßgabe , daß die verschiedenen Vertretungstätigkeiten wie . 

e ine durchgehende Vertretungstätigkeit zu werten s ind . Di� HÖhe 

der Funktionsabgeltung ist je nach Zuordnung der Arbeitsplätze , 

auf denen die Mi litärperson verwendet wird , anteil smäßig zu 

ermitte ln . Arbeitsfreie Tage s ind hiebei der unmittelbar zuvor 

ausgeübten Tätigkeit zuzurechnen . 

( 6 )  Durch eine Funktionsabgeltung für die Verwendung auf 

Arbeitsplätzen , die den Funktionsgruppen 5 bis 9 der 

verwendungs gruppen M BO 1 oder M ZO 1 oder der 

Funktionsgruppen 8 und 9 der Verwendungsgruppen M BO 2 oder 

M ZO 2 zugeordnet s ind , gelten alle Mehrleistungen des Beamten 

in zeitlicher und mengenmäßiger Hins icht als abgegolten . 

Jeweils die Häl fte dieser Funktionsabgeltung gilt a l s  Ahgeltung 

für zeit liche Mehrleistungen . 
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( 7 )  Die Abs . 1 bis 6 s ind nicht auf Zeiten anzuwenden , in 

denen die von der Militärperson ausgeübte Verwendung einer 

niedrigeren Verwendungs gruppe zugeordnet ist als j ener , der die 

Militärperson angehört . 

( 8 )  Die Abs . 1 bis 7 s ind ferner nicht auf Stel lvertreter 

anzuwenden , bei denen diese Stel lvertretung wegen der damit 

verbundenen ständigen Aufgaben für die Z uordnung des 

Arbeit splatzes zu einer bestimmten Funktionsgruppe maßgebend 

und deren Funktion daher auf Grund der Bezei chnung a l s  

' Stel lvertreter-Funktion ' ausgewiesen ist . 

verwendungs zulage 

§ 8 1 c . ( 1 )  Einer Mil itärperson gebührt eine 

ruhegenußfähige Verwendungszu lage , wenn sie dauernd auf einem 

einer höherwertigen Verwendungsgruppe zugeordneten Arbeitsplatz 

verwendet wird , ohne in diese ernannt zu sein . Diese 

Verwendungs z u lage beträgt 5 0  % des Betrages , um den das Gehalt 

der Militärperson vom Gehalt derse lben Gehalts stufe der 

höherwertigen Verwendungs gruppe übers chritten wird . 

( 2 )  I st für die dauernde Verwendung in der höheren 

Verwendungs gruppe keiHe oder eine niedrigere Funktions zulage 

vorgesehen als j ene , die der Mil itärperson in der niedrigeren 

Verwendungs gruppe gebührt , so ist die betreffende 

Funktions z ulage oder s i nd die betreffenden Funktions zulagen vor 

Anwendung des Abs . 1 dem Geha lt zuzuzählen , zu dem s ie gebührt 

haben oder gebühren . 

Verwendungsabge ltung 

§ 8 1d .  ( 1 )  § 8 1 c  ist auf Mil itärpersonen , die s o l che 

Tätigkeiten nicht dauernd , aber mindestens durch 2 9  

aufeinanderfolgende Kalendertage au süben , ohne in die 

betreffende Verwendungsgruppe ernannt zu sein , mit der Maßgabe 

anzuwenden , daß hiefür an Stelle der Verwendungs zulage eine 
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nicht ruhegenußfähige Verwendungsabgeltung in derselben Höhe 

gebührt . E ine in der niedrigeren Verwendungsgruppe gebührende 

Funktions zulage ist vor Ermittlung des Differenzbetrages dem 

Gehalt der niedrigeren verwendungs gruppe zuzuzählen . 

( 2 )  Die Frist von 2 9  Kalendertagen beginnt mit dem ersten 

Tag der tat sächlichen Funktionsausübung nach Abs . 1 zu laufen . 

( 3 )  Für Militärpersonen , die in unmittelbarer 

Aufeinanderfolge mit der vertretungsweisen Wahrnehmung 

wechselnder Arbeitsplätze betraut s ind , gelten die Abs . 1 und 2 

mit der Maßgabe , daß die vers chiedenen Vertretungstätigkeiten 

wie eine durchgehende Vertretungstätigkeit zu werten s ind . Die 

Höhe der Verwendungsabgeltung ist je nach ausgeübter Tätigkeit 

anteil smäßig zu ermitteln . Arbeitsfreie Tage s ind hiebei der 

unmittelbar zuvor ausgeübten Tätigkeit zuzurechnen . 

Gemeinsame Bestimmungen für Funktions abgeltung , 

Verwendungs zulage und Verwendungsabgeltung 

§ 8 1e . ( 1 )  Für denselben Zeitraum kann eine Militärperson 

nur eine einzige nach den § §  8 1b bis 8 1d anspruchsbegründende 

Verwendung nach diesen Bestimmungen abgegolten werden . Übt die 

Militärperson zur selben Zeit mehrere solche Verwendungen 

ausgeübt , ist j ene nach den § §  8 1 c  bis 8 1e abzugelten , für die 

diese Bestimmungen den insgesamt höchsten Abgeltungsanspruch 

vorsehen . 

( 2 )  Die Militärperson darf nur auf einem Arbeitsplatz 

verwendet werden , der gemäß § 1 4 7  Abs . 1 bis 5 BDG 1 9 7 9  einer 

bestimmten Funktionsgruppe zugeordnet ist . 

Truppendienstzulage 

§ 8 1 f . ( 1 )  Militärpersonen gebührt , 

1 .  solange sie im Truppendienst verwendet werden , 
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2 .  wenn s ie infolge eines im Truppendienst erlittenen 

Dienstunfal les nicht mehr in diesem Dienst verwendet 

werden können , 

eine Truppendienstzulage . 

( 2 )  Die Truppendienstzulage beträgt 

1 .  in den Verwendungsgruppen M BO 1 ,  M BO 2 ,  M Z O  1 und 

M ZO 2 9 8 9  S ,  

2 .  in den Verwendungsgruppen M BUO 1 ,  M BUO 2 ,  M ZUO 1 ,  

M ZUO 2 und M ZCh 5 0 0  S .  

( 3 )  Für die Militärpersonen , die auf Grund ihrer 

Ausbildung zur Verwendung als Militärpilot für einen Einsatz 

des Bundes heeres gemäß § 2 Ahs . 1 lit . a des Wehrge setzes 1 9 9 0  

befähigt s ind und als Mi litärpilot verwendet werden , erhöht 

s ich die Truppendienstzu lage um das Fünffache des im Ahs . 2 Z 1 

genannten Betrages . 

( 4 )  Von der Truppendienstzulage und dem der 

Truppendienstzulage entsprechenden Teil der Sonderzahlung ist 

der Pens ionsbeitrag zu entrichten . 

Pflegedienstzulage und Pflegedienst-Chargenzulage 

für Militärper oonen 

§ 8 1g .  ( 1 )  Die § §  9 9  und 1 0 0  s ind auf Mil itärpersonen in 

den Verwendungs gruppen M BUO 1 ,  M BUO 2 ,  M ZUO 1 ,  M ZUO 2 und 

M Z Ch mit der Maßgabe anzuwenden , daß 

1 .  Sanitätsunteroffiziere mit 

I IA-4 9 4  

a )  einer im Krankenpf legegesetz i n  der j ewei l s  

geltenden Fas sung vorgesehenen Ausbildung für den 

Krankenpflegefachdienst oder 

b )  der erfo lgreich abgelegten Prüfung für 

Unteroffiz iere des Truppendienstes mit der 

Fachrichtung ' Sanitätsdienst '  

und einschlägiger Verwendung Beamten des 

Krankenpflegefachdienstes und 
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2 .  Sanitäts chargen mit 

a )  einer im Krankenpf legegesetz in der j ewei l s  

geltenden Fas sung vorgesehenen Ausbildung für einen 

der Sanitätshilfsdienste oder 

b )  der erfolgreich abgeschlos senen 

Sanitätsgrundausbildung oder einer weiteren 

erfolgreich abgeschlos senen Sanitätsau sbildung im 

Bundesheer 

und einschlägiger Verwendung Beamten des 

Sanitätshilf sdienstes 

entsprechen . § 99 Abs . 2 Z 3 lit . b ist nicht anzuwenden . 

Militärpersonen in einer Verwendung 

des Krankenpf legedienstes 

§ 8 1 h . ( 1 )  Militärpersonen der Verwendungsgruppen M BUO 1 ,  

M BUO 2 ,  M ZUO 1 ,  M ZUO 2 und M Zeh , die die Erfordernisse des 

§ 2 3 1 a Abs . 1 Z 1 und 2 BDG 1 9 7 9  erfüllen , gebühren für die 

Dauer einer im Abs . 3 umschriebenen Verwendung eine 

ruhegenußfähige Ergänzungs zu lage nach den Abs . 4 und 5 und eine 

Vergütung nach den Abs . 6 und 7 .  

( 2 )  Für die Bemessung der Ergänzungs zulage gilt das 

Erfordernis des § 2 3 1 a Abs . 1 Z 1 BDG 1 9 7 9  auch dann a l s  

erfül lt , wenn die Militärpersonen eine Sanitätsausbildung 

aufweist , die vorn dafür zuständigen Bundesminister a l s  

gleichwertig anerkannt wird . Dabei s ind j edoch die folgenden 

Gebiete nicht zu berücks ichtigen : Kinderhei l kunde , Gynäkologie 

und Geburtshilfe , Geriatris che Pf lege , Haut- und 

Ges chlechtskrankheiten , Hal s- , Nasen- und Ohrenkrankheiten , 

Augenkrankheiten , Rehabilitation und Psychosomatik . 

s ind : 

( 3 )  Anspruchsbegründende Tätigkeiten im Sinne des Abs . l '  

1 .  Tätigkeiten des gehobenen medizinisch-technis chen 

Dienstes und des mediz inisch-technischen Fachdienstes , 
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2 .  Tätigkeiten im Heeres spital , in einem Militärspital , in 

einer Sanität s anstalt , in einer Feldambulanz und bei 

einer Ste l lungskommis s ion 

a )  im Krankenpf legefachdienst , 

b )  a l s  Pflegehelfer oder 

c )  a l s  Sanitäts- , Stations- oder Prosekturgehilfe . 

( 4 )  I st das j eweilige Gehalt ( einschließl ich der im Abs . 5 

Z 1 angeführten Zulagen ) einer im Abs . 1 angeführten 

Militärperson niedriger als das Gehalt ( einschließ l i ch der im 

Abs . 5 Z 2 angeführten Zulagen ) ,  das einem Beamten mit gleich 

langer , für die Vorrückung maßgebender Gesamtdienstzeit in der 

vergleichbaren Verwendungsgruppe der Beamten des 

Krankenpflegedienstes zukommen würde , so gebührt der 

Militärperson eine Ergänzungs zulage auf dieses Gehalt 

( einschließlich der im Abs . 5 Z 2 angeführten Z u l agen ) .  

( 5 )  Für die Ermittlung der Ergänzungszulage s ind zu 

berücks ichtigen : 

1 .  beim j eweiligen Gehalt der im Abs . 1 angeführten 

Militärperson : Dienstalterszulage , Pf legedienstzulage , 

Pflegedienst-Chargenzulage , Verwendungs zulage , 

Funktions zu lage , Truppendienstzulage und a l l f ä l l ige 

Teuerungs zulagen , 

2 .  beim Gehalt eines Beamten der Besoldungsgruppe der 

Beamten des Krankenpflegedienstes : Dienstalterszulage , 

Pflegedienst-Chargenzulage und allfäl lige 

Teuerungs zulagen . 

( 6 )  Der im Abs . 1 angeführten Militärperson gebührt ferner 

die Vergütung nach § 8 4 c . 

( 7 )  I st das j eweilige Gehalt ( einschließ l i ch der im Abs . 5 

Z 1 angeführten Zulagen ) der im Abs . 1 angeführten 

Militärperson höher a l s  das Gehalt ( eins chließlich der im 

Abs . 5 Z 2 angeführten Zulagen ) ,  das einem Beamten mit gleich 

langer , für die Vorrückung maßgebender Gesamtdienst zeit in der 
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vergleichbaren Verwendungs gruppe der Beamten des 

Krankenpflegedienstes zukommen würde , so vermindert s ich die im 

Abs . 6 angeführte Vergütung um 1 1 6 , 7  % des übersteigenden 

Betrages . 

Vergütung im militärluftfahrttechnis chen Dienst 

§ 8 2 . ( 1 )  Militärpersonen gebührt eine monatl i che 

Vergütung , wenn s ie 

1 .  zur Ausübung von Tätigkeiten im 

militärluftfahrttechnis chen Dienst gemäß der 

Militärluftfahrt-Personalverordnung 1 9 6 8 , BGBl . 

Nr . 3 9 5 , berechtigt s ind und 

2 .  diese Tätigkeiten auf einem Arbeitsplatz des 

militärluftfahrttechnis chen Dienstes auch tat sächlich 

ausüben . 

( 2 )  Diese Vergütung beträgt für die Verwendung 

1 .  im luftfahrttechnis chen Ass istenzdienst 

a )  ohne eins chlägige Berufsausbildung 1 0 0  S ,  

b )  mit eins chlägiger Berufsausbildung in praktis cher 

und theoretischer Ausbi ldung zum Wart 2 0 0 S ,  

2 . als Wart mit Grundbefähigung 7 0 0  S ,  

3 .  als Wart I . Klas se mit Grundbefähigung 1 . � O O  S ,  

4 .  als PrU f - und Werkmeis ter mit Grundbefähigung 3 . 0 0 0  S ,  

5 .  im leitenden militärlu f t f ahrttechnis chen Dienst der 

Verwendungsgruppen M BO 2 oder M ZO 2 2 . 3 0 0  S und 

6 .  im leitenden mil itär luftf ahrttechnis chen Dienst der 

Verwendungsgruppen M BO 1 oder M ZO 1 1 . 7 0 0  S .  

( 3 )  Auf die VergUtung sind die für die 

nebengebührenzu lagenrechtliche Behandlung der 

Ers chwernis zulagen maßgebenden Bestimmungen des 

Nebengebührenzulagengesetzes anzuwenden . 

( 4 )  Der Anspruch auf die Vergütung nach Abs . 1 wird durch 

einen Urlaub , während des sen die Mil itärperson den Anspruch auf 
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Monatsbezüge behält , oder eine Dienstverhinderung auf Grund 

eines Dienstunfalles nicht berührt . I s t  die Militärperson aus 

einem anderen Grund länger als einen Monat vom Dienst abwesend , 

so ruht die Vergütung von dem auf den Ablauf dieser Frist 

folgenden Monatsersten bis zum Letzten des Monates , in dem die 

Militärperson den Dienst wieder antritt . Anspruch auf die 

Vergütung kann j edoch immer nur für Z eiträume bestehen , für die 

auch ein Anspruch auf Gehalt besteht . 

( 5 )  Die Vergütung gebührt der Militärperson 

1 .  bei Herabsetzung der Wochendienstzeit auf die Hälfte 

nach den § §  50a oder 5 0b BDG 1 9 7 9  oder 

2 .  bei Tei l zeitbeschäftigung nach § 8 EKUG 

in dem Ausmaß , das der Arbeits zeit entspricht . "  

2 .  Nach § 1 0 6  wird eingefügt : 

"Vergütung im militärluftfahrttechnis chen Dienst 

§ 1 0 6a . ( 1 )  Beamten der Allgemeinen Verwaltung und in 

handwerklicher Verwendung gebührt eine monat liche Vergütung , 

wenn s ie 

1 .  zur Au sübung von Tätigkeiten im 

mil itärluftfahrttechnischen Dienst gemäß der 

Militärluftfahrt-Personalverordnung 1 9 6 8 , BGB1 . 

Nr . 3 9 5 , berechtigt s ind und 

2 .  diese Tätigkeiten auf einem Arbeitsplatz des 

mi litärluftfahrttechnis chen Dienstes auch tatsächlich 

ausüben . 

( 2 )  Diese Vergütung beträgt für 
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3 .  

4 .  

im 

die 
Verwendung 

luftfahrttechnis chen 
As s istenzdienst 
a )  ohne einschlägige 

Berufsausbildung 
b )  mit einschlägiger 

Berufsausbildung in 
praktis cher und 
theoretis cher 
Au 

G 

als Wart mit 

als 

- 51 -

Beamte , die nach § 1 1  des 
Wehrgesetzes 1 9 9 0 zur 

Ausübung einer Unteroffi­
ziers funktion herangezo-

1 0 0  

2 0 0  

7 0 0  

1 .  9 0 0  

3 . 0 0 0  

( 3 )  Auf die Vergütung sind die für die 

nebengebührenzulagenrecht liche Behandlung der 

Erschwerniszulagen maßgebenden Bestimmungen des 

Nebengebührenzulagengesetzes anzuwenden . 

( 4 )  Der Anspruch auf die Vergütung nach Abs . 1 wird durch 

einen Urlaub , während des sen der Beamte den Anspruch auf 

Monatsbezüge behält , oder eine Dienstverhinderung auf Grund 

eines Dienstunfalles nicht berührt . Ist der Beamte aus einem 

anderen Grund länger als einen Monat vom Dienst abwes end , so 

ruht die Vergütung von dem auf den Ablauf dieser Frist 

folgenden Monatsersten bis zum Let zten des Monates ,  in dem der 

Beamte den Dienst wieder antritt . Anspruch auf die Vergütung 

kann j edoch immer nur für Zeiträume bestehen , für die auch ein 

Anspruch auf Gehalt besteht . 
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( 5 )  Die Vergütung gebührt dem Beamten 

1 .  bei Herabsetzung der Wochendienstzeit auf die Hälfte 

nach den § §  5 0 a  oder 5 0b BDG 1 9 7 9 , 

2 .  bei Teilzeitbes chäftigung nach § 1 5 c  MS chG oder 

3 .  bei Tei l zeitbeschäftigung nach § 8 EKUG 

in dem Ausmaß , das der Arbeits zeit entspricht . 

3 .  Nach § 1 2 0  wird eingefügt : 

" UNTERABSCHNITT G 

BERUFSOFF I Z IERE 

Gehalt und Dienstalterszulage 

§ 1 2 0a . ( 1 )  Für das Gehalt der Berufsoffiziere gilt 

Abs chnitt II mit der Maßgabe , daß die Verwendungsgruppe H 1 der 

Verwendungsgruppe A und die Verwendungsgruppe H 2 der 

Verwendungsgruppe B entspricht und daß für Beruf soffiz iere der 

Verwendungsgruppe H 2 die Dienstkla s s en I I I  bis V I I I  in 

Betracht kommen . 

( 2 )  § 2 9  und § 9 7  s ind auf die Berufsof f i z iere mit der 

Maß�dbe anzuwenden , daß im § 2 9  an die Ste l le der 

Verwendungsgruppen A 1 und A 2 die Verwendungsgruppen H 1 und 

H 2 treten . 

( 3 )  Bei der Anwendung der Überstei lungsbestimmungen gilt 

die für Berufsoffiz iere der Verwendungsgruppe H 1 an Ste l le 

einer Hochschulbildung vorges chriebene besondere Ausbi ldung a l s  

abges chlos senes Hochschu l studium . 

( 4 )  § 1 3  Abs . 1 ist auf Berufsoffiziere mit der Abweichung 

anzuwenden , daß im Anwendungsbereich des § 8 0  des 

Heeresdi s z ipl inargesetzes 1 9 8 5  an die Stel l e  der in der Z 2 

genannten Dis z iplinarstrafen die Disziplinarstrafen des 

Dis z iplinararrestes und der Degradierung treten . 
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Dienstzulagen 

§ 1 2 0b .  ( 1 )  Den Beruf soffizieren gebührt eine 

ruhegenußfähige Dienstzulage . Die Dienstzulage beträgt 

in den 
Dienst-

1 1 1  
und 
IV 

ab der 

bei Führung eines Amtstitel s , der einem 
der nachstehend angeführten Amtstitel 

v ' s  S 

( 2 )  Bei Anwendung des Abs . 1 ist ein Militärkapellmeister 

mit einer in der Verwendungsgruppe H 2 tatsächlich 

zurückgelegten Dienstzeit 

von weniger als drei Jahren einem Leutnant , 

von mindestens drei , aber weniger als acht Jahren einem 

Oberleutnant , 

von mindestens acht Jahren oder ab der Ernennung in die 

Dienstklasse IV einem Hauptmann 

gleichzuhalten . 

Heeresdienstzulage 

§ 1 2 0 c . ( 1 )  Dem Berufsof f i z ier gebührt eine für die l 

Bemes sung des Ruhegenu sses anrechenbare Heeresdienstzulage . Die 

Heeresdienstzu lage ri chtet s ich nach der beso ldungs recht lichen 

Stel l ung und beträgt 

in den Gehaltsstu fen 1 bis 4 der Dienstklas se 1 1 1  

e 

der Verwendungsgruppe H 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 1 9 1  S ,  

in den Gehalts stufen 5 bis 7 der Dienstklas se 1 1 1  

der Verwendungsgruppe H 2 ,  in der Dienstklas se 

1 1 1  der Verwendungsgruppe H 1 und in der 

Dienstklasse IV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 

in der Dienstklas se V . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
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( 2 )  Für die Anwendung des § 1 0 3  Abs . 3 gilt die 

Heeresdienstzulage als Gehaltsbestandteil . 

Truppendienstzulage 

§ 1 2 0d .  ( 1 )  Dem Beruf soffiz ier gebührt , 

1 .  solange er im Truppendienst verwendet wird , 

2 .  wenn er infolge eines im Truppendienst erlittenen 

Dienstunfa l le s  nicht mehr in dies em Diens t  verwendet 

werden kann , 

eine Truppendienstzu lage von 9 8 9  S .  

( 2 )  Für den Berufsoffiz ier , der auf Grund seiner 

Ausbi ldung zur Verwendung als Mi litärpilot für einen Einsatz 

des Bundes heeres gemäß § 2 Abs . 1 lit . a des Wehrgesetzes 1 9 9 0  

befähigt ist und als Mil itärpi lot verwendet wird , erhöht s ich 

die Truppendienstzu lage um das Fünffache des im Abs . 1 

genannten Betrage s . 

( 3 )  Von der Truppendienstzu lage und dem der 

Truppendienstzu lage entsprechenden Tei l  der Sonderzahlung ist 

der Pens ionsbeitrag zu entrichten . 

Vergütung iJ ,' mi litärluftfahrttechni s chen Dienst 

§ 1 2 0e . ( 1 )  Beamten der Al lgemeinen Verwaltung und 

Beruf soffizieren gebü hrt eine monat liche Vergütung , wenn s ie 

1 .  zur Au sübung von Tätigkeiten im 

mil itärluftfahrttechnis chen Dienst gemäß der 

Mi litärluftfahrt-Persona lverordnung 1 9 6 8 , BGB1 . 

Nr . 3 9 5 , berecht igt s ind und 

2 .  diese Tät igkeiten au f einem Arbeitsplatz des 

militärluftf ahrttechnis chen Dienstes auch t at sächl i ch 

ausüben . 
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( 2 )  Diese Vergütung beträgt für 

die für Berufsoffiziere 
Verwendung 

Schi l l ina 

1 .  im leitenden militärluft-
fahrttechnis chen Dienst 
der Verwendungsgruppen 2 . 3 0 0  
H 2 oder B 

2 .  im leitenden militärluft-
fahrttechnis chen Dienst 
der Verwendungsgruppen 1 . 7 0 0  
H 1 und A 

( 3 )  Auf die Vergütung s ind die für die 

nebengebührenzulagenrechtliche Behandlung der 

Ers chwerniszulagen maßgebenden Bestimmungen des 

Nebengebührenzulagengesetzes anzuwenden . 

für 
sonstige 

Beamte 

3 . 7 5 0  

3 . 1 5 0  

( 4 )  Der Anspruch auf die Vergütung nach Abs . 1 wird durch 

einen Urlaub , während des sen der Beamte den Anspruch auf 

Monatsbezüge behält , oder eine Dienstverhinderung auf Grund 

eines Dienstunfal les nicht berührt . Ist der Beamte aus einem 

anderen Grund le;l1ger als einen Monat vom Dienst abwesend , so 

ruht die Vergütung von dem auf den Ablauf dieser Frist 

folgenden Monatsersten bis zum Letzten des Monates , in dem der 

Beamte den Dienst wieder antritt . Anspruch auf die Vergütung 

kann j edoch immer nur für Zeiträume bestehen , für die auch ein 

Anspruch auf Gehalt besteht . 

( 5 )  Die Vergütung gebührt dem Beamten 

1 .  bei Herabsetzung der Wochendienstzeit auf die Hälfte 

nach den § §  5 0 a  oder 5 0b BDG 1 9 7 9 , 

2 .  bei Teilzeitbeschäftigung nach § 1 5 c  MSchG oder 

3 .  bei Teilzeitbes chäftigung nach § 8 EKUG 

in dem Ausmaß , das der Arbeits zeit entspricht . 
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Überleitung in den Militäris chen Dienst 

§ 1 2 0 f . Im Falle einer Überleitung nach § 2 6 5b BDG 1 9 7 9  

bleibt § 8 unberührt und ist § 12b nicht anzuwenden . Wird ein 

Beamter gemäß § 2 6 5b BDG 1 9 7 9  in die Besoldungsgruppe 

' Mi l itäris cher Dienst ' übergeleitet , so gebührt ihm die 

besoldungsrechtliche Stellung , die s ich aus den nachstehenden 

Z 1 bis 6 ergibt : 

1 .  aus der Verwendungsgruppe H 1 :  

beso ldungsrechtliche Ste l lung die I 
bei Verbleib in der bisherigen auf Grund der Überleitung 
Verwe Ldunasaru >Oe aebührt hätte aebührt 

Verwen- in der Ver- die 
dungs - Dienst- Gehalts- wendungs- Gehalts-
arUDDe klas se stufe arUDDe stufe 

H 1 1 1 1  1 M BO 1 3 
IV 5 ( mit Aus - 4 

6 nahme der 5 
7 Funktions- 6 

8 ( erstes Jahr ) gruppen 7 ( erstes Jahr ) 
8 ( zweites Jahr ) 8 und 9 )  7 ( nächste Vor-

und 9 rückung in 
einern Jahr ) 

V 3 ( erstes Jahr ) 7 ( zweites Jahr ) 
3 ( zweites Jahr ) 8 ( erstes Jahr ) 
4 ( erstes Jahr ) 8 ( zweite s  Jahr ) 
4 ( zweites Jahr ) 9 ( nächste Vor-

und 5 bis 7 rückung in 
zwei Jahren ) 

8 9 
9 1 0  

VI 2 9 
3 1 0  

4 bis 6 1 1  ( nächste Vor-
rückung in 
zwei Jahren ) 

7 1 1  
8 1 2  
9 1 3  

V I I  1 1 1  
2 1 2  
3 1 3  
4 1 4  
5 1 5  
6 1 6  
7 1 7  
8 1 8  
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9 ( erstes bis 1 9  ( erstes bis 
viertes Jahr ) viertes Jahr ) 

9 (mi t m�.7. \ 1 9  ( mit DAZ ) 
V I I I  1 ( erstes Jahr ) 1 3  ( zweites Jahr ) 

1 ( zweites Jahr ) 1 4  ( erstes Jahr ) 
2 ( erstes Jahr ) 1 4  ( zweite s  Jahr ) 
2 ( zweites Jahr ) 1 5  ( erstes Jahr ) 
3 ( erstes Jahr ) 1 5  ( zweites Jahr ) 
3 ( zweites Jahr ) 1 6  ( erstes Jahr ) 
4 ( erstes Jahr ) 1 6  ( zweites Jahr ) 
4 ( zweites Jahr ) 1 7  ( erstes Jahr ) 
5 ( erstes Jahr ) 1 7  ( zweites Jahr ) 
5 ( zweites Jahr ) 1 8  ( erstes Jahr ) 
6 ( erstes Jahr ) 1 8  ( zweites Jahr ) 
6 ( zweites Jahr ) 1 9  ( erstes Jahr ) 
7 ( erstes Jahr ) 1 9  ( zweites Jahr ) 
7 ( zweites Jahr ) 1 9  ( drittes Jahr ) 
8 ( erstes Jahr ) 1 9  ( viertes Jahr ) 
8 ( ab zweitem 1 9  ( mit DAZ ) 

Jahr \ 

M BQ 1 Fixgehalt 
( in den 
Funktions-
gruppen 
8 und 9 )  

Im Falle einer Überstel lung aus der Dienstklas se IX in die 

Verwendungsgruppe M BQ 1 ( außerhalb der Funktionsgruppen 8 und 

9 )  ist von der beso ldungs rechtlichen Stellung aus zugehen , die 

dem Beamten zukäme , wenn er in der Dienstklasse VI I I  gebl ieben 

wäre . 

2 .  aus der Verwendungsgruppe H 2 :  

besoldungsrechtliche Stellung , die 
bei Verbleib in der bisherigen auf Grund der Überleitung 

Gehalts-

H 2 I I I  1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

I IA-4 9 4  

e t 
in der 
Verwen- die 
dungs- Gehalts-

u e stu e 

M BQ 2 1 
2 
3 
4 
5 
6 
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IV 4 
5 

6 ( erstes Jahr ) 
6 ( zweites Jahr ) 

und 7 und 8 
9 ( erstes Jahr ) 
9 ( zweites Jahr ) 

V 2 ( erstes Jahr ) 
2 ( zweites Jahr ) 
3 ( erstes Jahr ) 
3 ( zweites Jahr ) 
4 ( erstes Jahr ) 
4 ( zweites Jahr ) 

und 5 und 6 
7 
8 
9 

VI 1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

8 

9 
VI I 1 

2 
3 
4 

5 

6 bis 9 
VI I I  1 ( erstes Halbj ahr ) 

1 ( zweitesHalbj ahr ) 
1 ( drittesHalb j ahr ) 
1 ( viertesHalbj ahr ) 
2 ( erstes Halbj ahr ) 
2 ( zweitesHalbj ahr ) 
2 ( drittesHalb j ahr ) 
2 ( viertesHalb j ahr ) 

3 bis 8 

I IA-4 9 4  

8 
9 

1 0  ( erstes Jahr ) 
1 0  ( nächste Vorrük­
kung in einem Jahr 

1 0  ( zweites Jahr ) 
J 

1 0  ( zweites Jahr ) 
1 1  ( erstes Jahr ) 
1 1  ( zweites Jahr ) 
1 2  ( erstes Jahr ) 
1 2  ( zweites Jahr ) 

1 3  ( nächste Vorrük­
kung in zwei Jahren ) 

1 3  
1 4  

5 
1 3  
1 4  
1 5  
1 6  
1 7  
1 8  

1 9  ( erstes und 
zweites Jahr ) 

1 9  ( drittes und 
viertes Jahr ) 

1 9  ( erstes und 
zweites Jahr ) 

1 9  ( drittes und 
viertfts Jahr ) 

1 9  ( zweites Halbj ahr ) 
1 9  ( drittes Halbj ahr ) 
1 9  ( viertes Halb j ahr ) 
1 9  ( fünftes Halbj ahr ) 
1 9 ( sechstes Halbj ahr ) 
1 9  ( siebentesHalbj ahr ) 
1 9  ( achtes Halbj ahr ) 

1 9  ( mit DAZ ) 
1 9  ( mit DAZ ) 
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3 .  aus der Verwendungs gruppe C - Dienst in 

Unteroffiziers funktion : 

, besoldungsrechtliche Stel lung die 
bei Verbleib in der bisherigen auf Grund der Überleitung 
Verwe Ldunasaru me aebührt hätte m�bührt 

Verwen- in der Ver- die 
dungs- Dienst- Gehalts- wendungs- Gehalts -
Clrunne klas se stufe arUDoe stufe 

C 1 1 1  1 M BUO 1 1 
2 2 
3 3 
4 4 
5 5 
6 6 
7 7 
8 8 
9 9 

1 0  1 0  
1 1  1 1  
1 2  1 2  

IV 3 1 3  
4 1 4  
5 1 5  
6 1 6  
7 1 7  
8 1 8  

9 ( erstes und 1 9  ( erstes und 
zweites Jahr ) zweites Jahr ) 

9 ( mit kleiner 1 9  ( mit kleiner 
DAZ ) DAZ ) 

9 {mit großer 1 9  ( mit großer 
., DAZ ) - -' DAZ ) 

.lJ 2 ( erstes Jahr ) 1 5  ( zweites Jahr ) 
2 ( zweites Jahr ) 1 6  ( erstes Jahr ) 
3 ( erstes Jahr ) 1 6  ( zweites Jahr ) 
3 ( zweites Jahr ) 1 7  ( erstes Jahr ) 
4 ( erstes Jahr ) 1 7  ( zweites Jahr ) 
4 ( zweites Jahr ) 1 8  ( erstes Jahr ) 
5 ( erstes Jahr ) 1 8  ( zweites Jahr ) 
5 ( zweites Jahr ) 1 9  ( erstes Jahr ) 
6 ( erstes Jahr ) 1 9  ( zweites Jahr ) 
6 ( zweites Jahr ) 1 9  ( mit kleiner 

DAZ ) 
7 ( erstes Jahr ) 1 9  ( mit kleiner 

DAZ ) 
7 ( zwe ites Jahr ) , 1 9  ( mit großer 

8 und 9 DAZ ) 

I IA-4 9 4  
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4 .  aus der Verwendungs gruppe P 1 - Dienst in 

Untero f f i z iers funktion : 

besoldungsrecht l iche Stellung , die 
bei Verbleib in der bis herigen auf Grund der Überleitung 

Dienst-

P 1 I I I  

IV 

Gehalts-
st 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

1 0  
1 1  
1 2  
1 3  

4 
3 
4 
5 
6 
7 

8 

9 

.. te e t 
in der Ver­
wendungs-

u e 

M BUO 1 

die 
Gehalts­

t e 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

1 0  
1 1  
1 2  
1 3  

4 
1 5  
1 6  
1 7  
1 8  

1 9  ( erstes und 
zweites Jahr ) 

1 9  ( mit kleiner 
DAZ ) 

1 9  ( mit großer 
DAZ ) 

5 .  aus der Verwendungsgruppe P 2 - Dienst in 

Untero f f i z iersf unkt ion : 

besoldungsrechtliche Stel lung ,  die 
bei Verbleib in der bisherigen auf Grund der Überleitung 

Verwen-
dungs- Dienst-

P 2 I I I  

I IA- 4 9 4  

Geha lts-

1 
2 
3 
4 
5 

in der Ver­
wendungs-

e 

M BUO 2 

t 
die 

Gehalts­
st e 

1 
2 
3 
4 
5 

.. 
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IV 

6 
7 
8 
9 

1 0  
1 1  
1 2  
1 3  
1 4  
1 5  
1 6  

- 6 1  -

1 7  ( erstes und 
zweites Jahr ) 

1 7  ( mit kleiner 
DAZ ) 

1 7  ( mit großer 
DAZ i  erstes 
und zweites 
Jahr ) 

1 7  ( mit großer 
DAZ i  drittes 
und viertes 
Jahr ) 

1 7  ( mit großer 
DAZ i ab fünf­
tem Jahr ) 

3 
4 

5 

6 bis 9 

6 
7 
8 
9 

1 0  
1 1  
1 2  
1 3  
1 4  
1 5  
1 6  
1 7  

1 8  

1 9  ( erstes und 
zweites Jahr ) 

1 9  ( mit kleiner 
DAZ ) 

1 9  ( mit großer 
DAZ ) 

1 8  
1 9  ( erstes und 

zweites Jahr ) 
1 9  ( mit kleiner 

DAZ ) 
1 9  ( mit großer 

DAZ ) 

6 .  aus den Verwendungs gruppen D und P 3 - Dienst in 

Unteroffiziersfunktion : 

besoldungsrechtl iche Stel lung ,  die 
bei Verbleib in der bis herigen auf Grund der Überleitung 
V eb" t te 

Verwen-
dungs- Dienst­

D oder 
P 3 

I IA- 4 9 4  

se 

I I I  

Gehalts­
st 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 

in der Ver­
wendungs-

M Bua 2 

die 
Gehalts­

s u e 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
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D IV 

9 
1 0  
1 1  
1 2  
1 3  
1 4  
1 5  
1 6  

- 62  -

1 7  ( erstes und 
zweites Jahr ) 

1 7  ( mit kleiner 
DAZ ) 

1 7  ( mit großer 
DAZ i erstes 
und zweites 
Jahr ) 

1 7  ( mit großer 
DAZ i drittes 
und viertes 
Jahr ) 

1 7  ( mit großer 
DAZ i ab fünf­
tem Jahr ) 

3 
4 

5 

6 bis 9 

Sonderfälle der Überleitung 

9 
1 0  
1 1  
1 2  
1 3  
1 4  
1 5  
1 6  
1 7  

1 8  

1 9  ( erstes und 
zweites Jahr ) 

1 9  ( mit kleiner 
DAZ ) 

1 9  ( mit großer 
DAZ ) 

1 8  
1 9  ( erstes und 

zweites Jahr ) 
1 9  ( mit kleiner 

DAZ ) 
1 9  ( mit großer 

DAZ ) 

§ 1 2 0g .  ( 1 )  Hat ein Beamter am Tag s einer Ernennung 

1 .  in die Dienstklas se VI I der Verwendungsgruppe H 1 oder 

2 .  in die Dienstklas se VI der Verwendungsgruppe H 2 

einen Arbeitsplatz der betreffenden Verwendungsgruppe 

innegehabt , bei dem nach der am 1 .  Jänner 1 9 9 3  geübten 

Beförderungspraxis die in der nächstniedrigeren Dienstklas s e  

zurückzulegende Wartezeit für eine i n  den Z 1 und 2 angeführten 

Dienstklas sen 

in der Verwendungsgruppe H 1 vier Jahre , 

in der Verwendungsgruppe H 2 fünf Jahre 

übersteigt , so ist bei der Überleitung nach § 1 2 0e die s ich aus 

der Überleitungstabelle ergebende Einstufung um das Ausmaß zu 

verbes s ern , um das die Wartezeit in die s e  Dienstkla s s e  nach der 

angeführten Beförderungspraxis länger war a l s  bei den 

bestbewerteten Arbeitsplätzen dieser Verwendungsgruppe . 

I IA- 4 9 4  

.. 
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( 2 )  Hat ein Beamter am Tag seiner Überleitung nach § 1 3 0  

1 .  in der Dienstklas se VI I I  der Verwendungsgruppe H 1 oder 

2 .  in der Dienstklas se V I I  der Verwendungsgruppe H 2 oder 

3 .  in der Dienstklasse V der verwendungs gruppe C 

einen Arbeitsplatz der betreffenden Verwendungs gruppe inne , bei 

dem nach der am 1 .  Jänner 1 9 9 3  geübten Beförderungspraxis die 

in der nächstniedrigeren Dienstklas se zurückzulegende Wartezeit 

für die Beförderung in eine in den Z 1 bis 3 angeführten 

Dienstklas sen aus s chließlich auf Grund der Arbeitsplatzbewertung 

in der Verwendungsgruppe H 1 5 Jahre oder 

in der Verwendungsgruppe H 2 6 Jahre oder 

in der Verwendungsgruppe C 5 Jahre 

übersteigt , so ist bei dieser Überleitung die s ich aus der 

Überleitungstabel l e  ergebende Einstufung um das Ausmaß zu 

verbes s ern , um das die Wartezeit in diese Dienstklas s e  nach der 

angeführten Beförderungspraxis länger ist als bei den 

bestbewerteten Arbeitsplätzen dieser Verwendungsgruppe . 

( 3 )  Hat der Beamte vor seiner Überleitung nach § 1 2 0e 

nicht bloß vertretungsweise einen Arbeitsplatz innegehabt , der 

höher bewertet war als der am Tag der Überleitung innegehabte 

Arbeitsplatz , ist bei der Anwendung des Abs . 2 von diesem höher 

bewerteten Arbeitsplatz auszugehen . Hat der Beamte vor die s er 

tTber l eitung mehrere höher bewertete Arbeitsplätze innegehabt , 

ist dabei vom höchstbewerteten Arbeitsplatz aus zugehen . 

Anwendung der Überleitungsbestimmungen 

auf andere Ernennungsfälle 

§ 1 2 0 h . § 1 0 9  ist auf Ernennungen in den Militärischen 

Dienst und ÜbersteI lungen im Militäris chen Dienst anzuwenden . "  

I IA-4 9 4  
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E r 1 ä u t e r u n  g e n 

ALLGEMEINER TEIL 

BesoldungsreformG 

M-Schema 

3 0 . 1 1 . 1 9 9 3  

Als Ergänzung zum Entwurf eines Besoldungsreform-Ges etzes 1 9 9 3  vom 

August 1 9 9 3  enthält der vorliegende Entwurf die Neuordnung des 

Dienst- und Besoldungsrechts der Berufsoffiziere und 

Berufsunteroffiziere ( "M- Schema " ) .  Ebenso wie die im Entwurf des 

Besoldungsreformgesetzes festgelegten Regelungen für die 

Besoldungsgruppe "Allgemeiner Verwaltungsdienst " ( A-S chema ) bzw . 

" Exekutivdienst " ( E-Schema ) s ind auch die Regelungen für die 

Besoldungsgruppe "Mil itäris cher Dienst " ( M- Schema ) charakteris iert 

durch den Wegf all der Dienstklas sen im Sinne einer dienst- und 

besoldungsrecht lichen Klarheit sowie durch die Möglichkeit der 

unmittelbaren Honorierung erbrachter Leistungen . 

Das M-Schema baut auf einem befristeten öffentlich-rechtlichen 

Dienstverhältnis ( Nachfolgeregelung zum Institut des Z eitsoldaten ) 

auf , das mindestens drei , höchstens aber neun Jahre dauert 

( "Militärperson laf Zeit " , Zeitoffiz ier bzw . Zeitunteroffizier ) .  

Nach Maßgabe freier Planstel len kann der Bedienstete in ein 

unbefristetes öffentlich-recht liches Dienstverhältnis ernannt 

werden ( " Berufsmilitärperson " ,  Berufsoffizier bzw . 

Berufsunteroffizier ) .  

Nachdem die im Vorblatt zum Besoldungsreform-Gesetz getroffenen 

Feststellungen auch für das M-Schema gelten , darf diesbezüglich 

auf den Entwurf vom August 1 9 9 3  verwie s en werden . 

Ergänzend wird angemerkt , daß der vorliegende Entwurf bei der 

Abfolge der zu ändernden Bestimmungen bzw . bei der Paragraphierung 

I IA- 1 0 7 3  
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dem Entwurf eines Besoldungsreformgesetzes folgt . Die notwendigen 

Formalanpas sungen , wie zB die Berücksichtigung der 

Verwendungsgruppen des M-Schemas im § 1 2  GG 1 9 5 6 ,  § 3 RGV oder 

§ 2 5 3  ( neu ) BDG 1 9 7 9  erfolgen anläßlich des endgültigen E inbaus in 

den Besoldungsreform-Gesetz-Entwurf . 

Weiters ist festzuhalten , daß das Begutachtungsverfahren zum 

Besoldungsreform-Gesetz-Entwurf noch nicht zur Gänz e  ausgewertet 

ist , und manche Res sort- Stel lungnahmen daher im vor liegenden 

Tei lentwurf möglicherweise noch nicht berücks ichtigt worden s ind . 

Ebenso vorläufig unberücksichtigt geblieben ist das Ergebnis der 

Gehaltsverhandlungen 1 9 9 4 . 

Gliederung der Besoldungsgru��e 

"Militärischer Dienst " ( "M-Schema " ) 

Die bisherigen Verwendungsgruppen H 1 ,  H 2 ,  C - Dienst 

Unteroffiziers funktion , D - Dienst in Unteroffiz iers funktion , 

sowie P 1 bis P 3 - Dienst in Unteroffiz iersfunktion werden mit 

Rücks icht auf die erforderliche Ausbildung und die maßgebende 

Verwendung wie folgt auf die neuen Verwendungsgruppen M BQ 1 und 

M BQ 2 ( Berufsoffiz iere ) sowie M BUQ 1 und M BUQ 2 

( Beru f sunterof fiziere ) aufgeteilt : 

llitl! 

M BQ 1 

M BQ 2 

M BUQ 1 

M BUQ 2 

bisher 

H 1 

H 2 

C - Dienst in Unteroffiziersfunktion 

P 1 - Dienst in Unteroffiziers funktion 

D - Dienst in Unteroffiz iersfunktion 

P 2 und P 3 - Dienst in Untero f f i z iersfunktion 

Das "M-Schema " steht nicht nur Beruf soffizieren der 

Verwendungsgruppen H 1 und H 2 ,  sondern auch den Beamten der 

Al lgemeinen Verwaltung ( oder in handwerklicher Verwendung ) in 

Unteroffiz iersfunktion offen . Nachdem aber " mi l itäris cher 

I IA- 1 0 7 3  
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Dienst " naturgemäß nur beim Heer zu leisten ist , wird für die 

Beamten der Allgemeinen Verwaltung ( oder in handwerklicher 

Verwendung ) in Unteroffiziersfunktion eine Option nur dann 

vorgesehen , wenn ihr Arbeitsplatz eben diesem "militäris chen 

Dienst " zuzuordnen ist . Den im Gegens atz dazu in der 

Heeresverwaltung verwendeten Beamten der Allgemeinen Verwaltung 

und in handwerklicher Verwendung ist die Option in das A-Schema 

möglich . Ebenso ist für H 1 - bzw . H 2 -0ffiziere die Option in 

das A-Schema möglich , soferne ihr Arbeitsplatz dem "Allgemeinen 

Verwaltungsdienst "  zuzuordnen ist . 

wie bereits festgehalten ist das öffentlich-rechtl i che 

Dienstverhältnis vorerst befristet ( "Militärpersonen auf 

Zeit " ) .  Die Befristung erfolgt auf j eweils drei Jahre . Ein 

befristetes Dienstverhältnis endet nach spätestens neun Jahren , 

j edenfalls aber mit Vol lendung des 4 0 . Lebens j ahres . Für j ede 

Verwendungsgruppe des unbefristeten Dienstverhältnis ses ist ein 

Äquivalent für die Militärpersonen auf Z eit ( Zeitoffiz iere und 

Zeitunteroffiziere ) vorzusehen . Zusätz lich wird bei den 

befristeten Dienstverhältni s s en die Verwendungsgruppe M Zeh für 

Bedienstete ohne eine Unteroffiziersausbildung ges chaffen 

werden ( Zeitchargen ) .  Die Mil itärpersonen auf z eit gliedern 

s i ch in die Verwendungsgruppen M ZO 1 ,  M ZO 2 ,  M ZUO 1 ,  M ZUO 2 

und M Zeh . 

Innerhalb j eder Verwendungsgruppe wird das Dienstklassensystem 

durch eine garantierte Vorrückungs laufbahn abgelöst 

( Grundlaufbahn ) .  Diese Grundlaufbahnen werden in ihrer Höhe 

unabhängig von den Grundlaufbahnen des Allgemeinen 

Verwaltungsdienstes festgesetzt . Die bisherige Anknüpfung an 

die Verwendungsgruppen B und C entfällt . Die 

Vorrückungs laufbahn umfaßt in j eder Verwendungs gruppe 

1 9  Gehalts stufen . 

Für hervorgehobene Funktionen und Verwendungen s ind in der 

Verwendungs gruppe M BO 1 ( bisher H 1 )  neun Funktionsgruppen , in 

der Verwendungs gruppe M BO 2 ( bisher H 2 )  z ehn 

I IA- 1 0 7 3  

436/ME XVIII. GP - Ministerialentwurf (gescanntes Original)68 von 77

www.parlament.gv.at



- 4 -

Funktionsgruppen , in der Verwendungs gruppe M BUO 1 s ieben 

Funktionsgruppen und in der Verwendungs gruppe M BUO 2 zwei 

Funktionsgruppen vorgesehen . 

I nhaber hervorgehobener Funktionen erhalten zusätz l i ch zur 

Vorrückungs laufbahn wie im "A-Schema " bzw . " E- S chema " eine 

Funktionszulage . 

Die Höhe der Zulage richtet s ich innerhalb j eder 

Verwendungs gruppe nach der Funktionsgruppe ( = Funktionshöhe ) 

und der Funktions stufe ( = Funktionsdauer ) .  Jede Funktionsgruppe 

urnfaßt vier Funktions stufen . Grundsätz lich s ind a l l e  vier 

Funktions stufen an bestimmte Gehalts stufen gebunden . 

Die meisten der bis herigen Zulagen werden bei der Bemes sung der 

Gehalts ansätze und der Funktions zulage berücks ichtigt und 

fallen daher als eigenständige Zulagen weg . Die 

Truppendienstzu lage ( § § 77 und 8 5d GG 1 9 5 6 ) bleibt j edoch von 

der Neuregelung unberührt , ebenso die Pflegedienst- und 

Pflegedienst-Chargenzulage ( §  7 8  Abs . 4 GG 1 9 5 6 ) ,  die Vergütung 

für Beamte in Unteroffiziers funktion in einer Verwendung des 

Krankenpflegedienstes ( §  85e GG 1 9 5 6 ) und die Vergütung im 

mil itärluftfahrttechnis chen Dienst ( §  8 5 f  GG 1 9 5 6 ) . 

Überleitung in die reformierte Besoldung 

Alle Beamten des Dienststandes , die den betroffenen 

Beso ldungs- und Verwendungs gruppen angehören , ents cheiden 

s e lbst , ob s ie im bisherigen Schema bleiben oder in ein neues 

Schema wechseln ( Options recht ) .  Jede Überleitung erfolgt an 

Hand der bisher erreichten beso ldungs rechtlichen Stel lung , e s  

ist keine Neudurchrechnung ab dem Vorrückungs stichtag 

vorges ehen . 

Wer derzeit eine Funktion innehat , die im neuen 

Besoldungs system nur mehr befristet auf j ewei l s  fünf Jahre 
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vergeben wird , kann nur dann in das neue Schema optieren , wenn 

er die Befristung in Kauf nimmt . 

BESONDERER TEIL 

Zu Art . I Z 9 ( Anlage 1 Z 12 bis 1 3b ) ; 

Die Z 1 2  bis 1 3f enthalten die Ernennungserfordernis se der 

neuen Verwendunggruppen M BO 1 bis M zeh . 

Sie unterscheiden s ich gegenüber den Erfordernis sen für 

die bisherigen Verwendungs gruppen vor allem durch die Aufnahme 

der geset z l i chen Richtverwendungen , die fixieren , welche 

Verwendungen der j eweiligen Grundlaufbahn und wel che bestimmten 

Funktionsgruppen zugeordnet werden . 

Auf die Ausführungen zu den Richtverwendungen in den 

Erläuterungen des Entwurfes eines Besoldungsreform-Gesetzes zu 

§ 1 3 7  Abs . 1 bis 5 ,  die gleichermaßen auch für die 

entsprechenden Bestimmungen des § 1 4 7  im Militäris chen Dienst 

gelten , wird verwiesen . 

Während die Ernennungs- und 

Def initivste l lungserfordernis se für die Verwendur, �sgruppe 

M BO 1 praktisch den geltenden Regelungen für H 1 entsprechen , 

s ind für die übrigen Verwendungs gruppen Änderungen bzw . 

Neuregelungen vorgesehen . 

So soll eine Ernennung in die Verwendungsgruppe M BO 2 

( bisher H 2 )  frühestens nach erfolgreicher Absolvierung der 

Theres ianis chen Militärakadernie ( TherMilAk ) erfolgen . Der 

Ausbildung an der TherMilAk ist außerdem die Ausbildung zum 

Unteroffizier sowie eine Verwendung als Ausbildner von 

Grundwehrdienern mindestens eines Einrückungstermines 

vorges chaltet . Für eine Ernennung in die Verwendungsgruppe 

M BUO 1 wird die abge s chlos sene Ausbildung zum 

Stabsunteroffizier ( Grundausbildung M BUO 1 )  und für eine 
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E rnennung in die Verwendungs gruppe M BUO 2 die abges chlos sene 

Ausbildung zum Unteroffizier ( Grundausbildung M BUO 2 )  sowie 

j ewei l s  eine mindestens fünf j ährige Dienstleistung a l s  

Militärperson auf Z eit gefordert . 

Zu Art . I Z 1 0  ( Anlage 1 Z 5 8  und 59 ) :  

Aufhebungen auf Grund der Neugliederung der Anlage 1 .  Die 

Ernennungs- und Definitivstel lungserfordernisse für die " alten " 

Verwendungs gruppen H 1 und H 2 s ind nunmehr in Anlage 1 Z 5 8  

und 5 9  geregelt . 

Zu Art . 11 Z 1 (Abs chnitt VI I I  des GG ) : 

I nnerhalb der neuen verwendungs gruppen M BO 1 bis M BUO 2 

wird das Dienstklas s ensystem für Optanten bzw . M Z O  1 bis M Z eh 

für Neueintretende wie für die Besoldungsgruppe "Allgemeiner 

Verwaltungsdienst "  durch eine garantierte Vorrückungslaufbahn 

( Grundlaufbahn ) abgelöst . Die Vorrückungslau fbahn umfaßt in den 

vier Verwendungs gruppen für Berufsmilitärpersonen 

1 9  Gehaltsstufen . Bei den inhaltl ich gleichen Gehalts staffeln 

der Militärpersonen auf Zeit kann in Anbetracht der Befristung 

mit 1 2  Gehalts stufen das Aus langen gefunden werden . 

Die meisten der bis herigen Zulagen werden bei der 

Beme s s ung der Gehaltsansätze und der Funktionszulage 

berücks ichtigt und fal len daher a l s  eigenständige Z ulagen weg . 

Diese BerUcks ichtigung stel lt sich im einzelnen wie folgt 

dar : 

a lt neu 

§ 7 6  GG ( DZ )  im Gehalt 

§ §  7 6a ,  8 5d Abs . 1 GG 
( HeeresDZ ) im Gehalt 

§ 3 0a Abs . 1 Z 1 GG in der Verwendungs zulage 

§ 3 0 a  Abs . 1 Z 2 , 3  GG in der Funktion s zu l age 
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Die Truppendienstzulage ( §  7 7  und § 85d Abs . 1 und 2 
GG 1 9 5 6 ) ,  die Pflegedienst- und Pflegedienst-Chargenzulage 
( §  7 8  Abs . 4 GG 1 9 5 6 ) ,  die Vergütung für Beamte in 
Unteroffiziers funktion in einer Verwendung des 
Krankenpflegedienstes ( §  8 5 e  GG 1 9 5 6 ) und die Vergütung im 
militärluftfahrttechnischen Dienst ( §  8 5 f  GG 1 9 5 6 ) bleiben 
von der Neuregelung unberührt . 

Zu § 8 0  GG : 

Militärpersonen auf z eit gebührt eine Abfertigung , wenn 

die Bestel lungsdauer abgelaufen und keine Verlängerung des 

Dienstverhältnis ses erfolgt ist oder wenn das Dienstverhältnis 

wegen eines körperlichen oder geistigen Mangel s  oder wegen 

Bedarfsmangel s  gekündigt wird . Keine Abfertigung gebührt bei 

einer Kündigung wegen unbefriedigenden Arbeitserfolges oder 

pf lichtwidrigen Verhaltens . 

Daneben sol len im Wehrgesetz 1 9 9 0  Maßnahmen zur 

Beru f s förderung ehemal iger Militärpersonen auf Z eit vorges ehen 

werden , wenn unmittelbar im Ans chluß an das befristete 

Dienstverhältnis eine Berufsausbildung begonnen wird . Demnach 

erfolgt die Deckung des Lebensunterhaltes in der Höhe von 75 % 

des letzten Monatsbezuges für die Dauer der konkreten 

Beru f s förderung , j edoch höchstens in der Dauer von 9 Monaten 

nach einer dre i j ährigen Beste l lungsdauer , von 18 Monaten nach 

einer sechs j ährigen Bestel lungsdauer und von 24 Monaten nach 

einer neunj ährigen Bestel lungsdauer . 

Z u  § 8 1  Abs . 1 GG j 

Diese Bestimmung setzt den wesentlichen Reforms chritt der 

unmittelbaren Abgeltung hervorgehobener Leistungen durch die 

S chaffung der Funktionszulage um , die zusät z l ich zum Bezug aus 

der Grundlaufbahn gebührt . 

Die Höhe der Funktions zulage für unbefristet vergebene 

Funktionen richtet s ich innerhalb j eder Verwendungs gruppe nach 

der Funktionsgruppe - diese entspricht der Funktions� - und 

der Funktions stufe , welche s ich aus dem Dienstalter ergibt . 
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Z u  § 8 1  Ahs . 2 GG : 

Jede Funktionsgruppe umfaßt vier Funktions s tufen . Die 

Zugehörigkeit zu einer Funktions stufe hängt von der 

Z ugehörigkeit zu einer bestimmten Gehalts stufe , also von der 

Erf ahrung und damit vom Dienstalter ab . 

Zu § 8 1  Ahs . 3 und 4 GG : 

I n  den Funktionsgruppen M BQ 1 / 5  bis 9 und M BQ 2 / 8  und 9 

s ind mit der Funktions zulage auch die zeit- und mengenmäßigen 

Mehrleistungen abgegolten . Die Zulagen s ind daher ent sprechend 

hoch angesetzt . § 8 1  Abs . 3 soll vermeiden , daß bei späten 

Ernennungen in eine solche Funktionsgruppe die vol l e  Höhe der 

letzten Funktions stufe sofort anfällt und damit vol l  in die 

Beme s s ung eines a l l fälligen Ruhegenus ses einfließt . Funktione l l  

gleich- und höherwertige Dienstzeiten s ind i n  die vier j ährige 

Wartezeit einzurechnen . 

Zu § 8 1  Abs . 5 bis 1 1  GG : 

Diese Bestimmungen regeln die besoldungs rechtl i chen Folgen 

einer Abberufung von der Funktion , wenn dem Beamten kein 

zumindest gleichwertiger Arbeitsplatz ( also ein Arbeitsplatz 

derselben Verwendungs- und Funktionsgruppe ) zugewie s en wird . 

Eine solche Abberufung stellt j edenfal ls eine qual i f i zierte 

Verwendungs änderung im Sinne des § 40 BDG 1 9 7 9  dar und 

unterliegt den im BDG 1 9 7 9  hiefür vorgesehenen 

Schutzbestimmungen . 

Wird ein Beamter aus Gründen , die er zu vertreten hat , von 

seiner bisherigen Funktion abberufen , so entfällt gemäß § 8 1  

Abs . 5 die Funktions zulage ab dem folgenden Monatsersten . E ine 

allfällige andere Funktions zulage richtet s i ch nach s einer 

neuen Verwendung ( Funktion ) .  

Wird ein Beamter aus Gründen , die er nicht zu vertreten 

hat ( zB wegen einer Qrganisationsänderung ) ,  von s einer 

bisherigen Funktion abberufen , so s ieht Abs . 6 für den Beamten 

im Gegensatz zu Abs . 5 eine ruhegenußfähige Ergänzungs zulage 

vor . Um den Beamten zu bewegen , s ich um eine vergleichbar 
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verantwortungsvolle Funktion zu bewerben , verringert s i ch das 

Ausmaß der Ergänzungs zulage gemäß Abs . 7 durch Zeitablau f . Die 

Ergänzungs zulage fällt weg , wenn s ich der Beamte um eine 

ausges chriebene vergleichbare Funktion nicht bewirbt , obwohl 

ihn die Dienstbehörde hiezu aufgefordert hat . Sie entfällt 

j edenfa l l s  mit Ablauf des dritten Jahres seit dem Verlust 

seiner Funktion . 

Die Ergänzungs zulage vermindert s ich gemäß Abs . 9 f erner , 

wenn der Beamte in der vorigen Funktion eine Zulage erhielt , 

durch die zeit- und mengenmäßige Mehrleistungen abgegolten 

waren , sofern im Gegensatz zur bisherigen Funktion in der neuen 

Funktion zeit- und mengenmäßige Mehrleistungen gesondert 

abgegolten werden . 

Abs . 1 0  s chließt den Anspruch auf Ergänzungs zulage nach 

den Abs . 6 bis 9 in folgenden drei Fäl len aus : 

1 .  wenn die neue Funktionszulage zwar niedriger ist als 

die bisherige , der Beamte aber einen Arbeitsplatz e iner 

höheren Verwendungs gruppe als bisher innehat , weil ihm 

in diesem Fall ohnehin eine Verwendungs zulage nach 

§ S l c  gebührt , 

2 .  wenn der Beamte in eine andere Besoldungs- oder 

Verwendungsgruppe überstellt wird , weil ihm in diesem 

Fall ohnehin eine Ergänzungszu lage nach § 1 2b gebührt , 

3 .  wenn die verwendungsänderung in einem Dienstbereich 

stattf indet , bei dem es gemäß § 4 1  BOG 1 9 7 9  nach der 

Natur des Dienstes notwendig ist , die Beamten nach 

einiger Zeit zu einer anderen Dienststelle zu 

versetzen , weil hier der Wechsel zwis chen 

unters chiedlich bewerteten Funktionen zum normalen 

Laufbahnbild gehört . 

Abs . 1 1  stellt die Abwertung eines Arbeitsplatzes dem 

Verlust des Arbeitsplatzes gemäß Abs . 6 gleich und s ichert auch 

für diesen Fal l die Anwendung der Abs . 6 bis 1 0 . 
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Zu § 8 1  Ahs . 12 GG : 

Gehört ein Beamter zB der Verwendungs gruppe M BO 1 an , 

nimmt aber bloß die Aufgaben eines Arbeitsplatzes einer 

Funktionsgruppe der Verwendungs gruppe M BO 2 wahr , so soll ihm 

neben dem Gehalt der Verwendungs gruppe M BO 1 ( =  Grundlaufbahn ) 

keine Funktionszulage gebühren .  

Z u  § 8 1b Ahs . 1 und 2 GG : 

E ine Funktionsabgeltung gebührt , wenn e in Beamter des 

Mi litäris chen Dienstes eine einer Funktionsgruppe zugeordnete 

Funktion dauernd ausübt , ohne in die betreffende 

Funktionsgruppe ernannt zu sein , und wenn er diese Funktion 

zwar nicht dauernd , aber mindestens durch einen Zeitraum von 2 9  

aufeinander folgenden Kalendertagen ausübt . Eine B indung der 

Vertretungsregelung an einen Kalendermonat ist im Gegensatz zur 

bisherigen Verwendungsabgeltung nicht mehr vorgesehen . 

Die Funktionsabgeltung gebührt in vol ler Höhe der für 

diesen Arbeitsplatz vorgesehenen Funktions zulage . Bez ieht 

j edoch der Beamte 

eine niedrigere Funktionszulage , so gebührt ihm die 

Funktionsabgeltung in der Höhe der vol len Differenz auf 

die für diesen Arbeitsplatz vorgesehene höhere 

Funktionszl1 iage , 

eine gleichhohe oder höhere Funktionszulage , so gebührt 

ihm keine Funktionsabgeltung . 

Für die Bemes sung der Funktionsabgeltung ist 

aus schließ lich j ene Funktions stufe maßgebend , der der Beamte 

angehört . Im Vetretungsfall gebührt die Funktionsabgeltung 

unabhängig davon , ob der Vertretene dem neuen Schema oder -

mangel s  Option - der " alten " Besoldungsgruppe der Beamten der 

Allgemeinen Verwaltung und in handwerklicher Verwendung 

angehört . 

Zu § 8 1b Abs . 5 GG : 

Werden Beamte als " Springer " ständig mit der 
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vorübergehenden Wahrnehmung wechselnder Arbeitsplätze betraut , 

so sieht Abs . 4 eine zusammenrechnung dieser zeiträume und eine 

entsprechend den vers chieden hohen Funktionen antei lsmäßige 

Ermittlung der Funktionsabgeltung vor . 

Z u  § 8 lb Ahs . 6 GG : 

Hinsichtl ich der Abgeltung zeit- und mengenmäßiger 

Mehrleistungen gilt für die Funktionsabgeltung das gleiche wie 

für die Funktionszulage . 

Zu den § §  8 l c ,  8 ld und 8 le GG : 

Damit werden die für den Allgemeinen Verwaltungsdienst 

vorgesehenen Regelungen der § §  3 6  bis 38 über die 

verwendungszulage , die Verwendungsabgeltung und über die 

gemeinsamen Bestimmungen hiefür für die Funktions z ulage und 

Funktionsabgeltung für den Militäris chen Dienst übernommen . Auf 

die Erläuterungen zum Besoldungsreform-Gesetz-Entwurf zu den 

§ §  3 6  bis 3 8  wird verwiesen . 

Zu den § §  8 1 f  bis 82 GG : 

Diese Bestimmungen übernehmen die bisherigen Regelungen 

des § 8 1  bzw . § 8 Sd über die Truppendienstzulage bzw . 

die Truppenverwendungs zulage , 

des § 7 8  �s . 4 über die Pf legedienst- und 

Pflegedienst-Chargenzulage , 

des § 8 S e  über die Vergütung für Beamte in 

Unteroffiziers funktion in einer Verwendung des 

Krankenpflegedienstes und 

des § 8 S f  über die Vergütung im 

militärluftfahrttechnischen Dienst 

und wenden s ie auf das neue M-Schema an . 

Z u  Art . I I  Z 3 :  

Zu § l 2 0 f  GG j 

Berufsoffiziere und Beamte der Allgemeinen Verwaltung und 

in handwerklicher Verwendung , die einen in der neuen 
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Besoldungsgruppe " Mi l itäris clre'
r Dienst " vorges ehenen 

Arbeitsplatz innehaben , können gemäß § 2 65 c  BOG 1 9 7 9  durch 

Option ihre Überleitung in diese neue Besoldungsgruppe bewirken . 

Die Einstufung in der neuen Besoldungsgruppe hängt von der 

besoldungsrechtl ichen Stellung ab , die der Beamte am Tag der 

Wirksamkeit der Überleitung in der bisherigen Verwendungsgruppe 

gehabt hätte , wenn er in dieser Verwendungsgruppe verblieben 

wäre . Damit wird auch eine al lfäl lige Vorrückung 

berücksichtigt , die im bisherigen System am Tag der Überleitung 

wirksam geworden wäre . 

Die Überleitungstabel le stellt der bisherigen Einstufung 

j ene E instufung im neuen System gegenüber , die mit j ener für 

die Vorrückung maßgebenden Gesamtdienstzeit erreicht wird , mit 

der auch die bisherige Einstufung ohne Verzögerungen erreicht 

werden konnte . 

Stehen in der Tabelle zwei Gehalts stufen einander 

gegenüber und ist bei keiner der beiden eine Anmerkung wie zB 

" ( erstes Jahr ) N enthalten , bedeutet dies , daß s ich bei der 

Überleitung in die neue besoldungsrechtliche Stel lung der 

nächste VorrUckungstermin nicht ändert . 

Anmerkungen bei den Geha l t s stufen bewirken e ine Änderung 

des Vorrückungstermines .  Steht zB bei der bis herigen 

Gehalts stufe die Anmerkung - ( erstes Jahr ) "  und bei der neuen 

Gehalts stufe die Anmerkung - ( zwe ites Jahr ) " ,  bedeutet dies , daß 

der nächste VorrUckungstermin im neuen System ein Jahr vor dem 

nächsten VorrUckungstermin im a l ten System liegt . Steht zB bei 

der bisherigen Gehaltsstufe die Anmerkung " ( zweites Jahr ) "  und 

bei der neuen Gehalts s tufe die Anmerkung " ( erstes Jahr ) " ,  

bedeutet dies , daß der nächste Vorrückungstermin im neuen 

System um ein Jahr nach dem nächsten Vorrückungstermin im alten 

System liegt . 
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